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Präambel

„Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen

l. die Entwicklung des Kindes zu einer etgenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können."

(§ 22 Abs. 2, Sozialgesetzbuch VIII)

Dem örtlichen Jygendhilfeträger als Garant für die Anwendung und Umsetzung dieses gesetzlichen
Auftrags fällt die Aufgabe zu, Kindertageseinrichtungen und deren Träger sowie die
Kindertagespflegepersonen und regionalen Vermittlungsstellen hinsichtlich des Förderungsauftrags
zu beraten und zu begleiten.

Zu diesem Zweck wurde erstmals im Jahr 2002 im Jugendhilfeausschuss begonnen, Empfehlungen
zur Ausgestaltung der geltenden Mindeststandards des Landes Hessen für. den Bereich der
Tageseinrichtungen zu entwickeln, die in Folge den jeweiligen gesetzlichen Änderungen angepasst
wurden.

Zum 01.08.2013 ist § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in neuer Fassung in Kraft getreten und
formuliert einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung für Kinder ab Vollendung des l.
Lebensjahres. Diese Förderung kann sowohl in institutioneller Form als auch in Kindertagespflege
erfolgen; Eltern haben insoweit ein Wunsch- und Wahlrecht.

Der Rechtsanspruch richtet sich gemäß § 30 Hessisehes Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
sowohl an die Kommunen als auch an den Landkreis Kassel als örtlichem Jugendhilfeträger, wobei
dem Landkreis Kassel letztlich die Gesamtverantwortung im Sinne des § 79 Sozialgesetzbüch VIII (SGB
Vlll)zukommt. .

Mit Inkrafttreten des Kinderförderungsgesenes und der damit einhergehenden Änderungen tm
HKJGB zum 01.01.2014 mit Übergangsfrist zum 02,09.2015 haben sich die Mindeststandards zur
strukturellen Ausstattung von Kindertageseinrichtüngen erneut verändert.

Ziel. der vorliegenden Empfehlungen ist es, für den Bereich derfrühkindlichen Förderung für Kinder
im Landkreis Kassel einen einheitlichen Standard zu definieren und sie zur Grundlage gleicher
fVlaßstäbe in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Kassel heranzuziehen.

Dabei dienen sie den Trägern als Orientierungshilfe, ihrer Verantwortung für die Ausgestaltung und
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in ihren Kindertageseinrichtungen nachzukommen.
Gleiches gilt für die Kindertagespflegepersonen, die in dieser Empfehlung Anknüpfungspunkte für
ihre tägliche Arbeit finden.

Die im Folgenden beschriebenen pädagogischen Grundsätze basieren auf dem Hessischen Bildungs-
und Erziehungsplan, der für alle Einrichtungen und die Kindertagespflege in Hessen eine Basis für
deren konzeptionelle Ausrichtung bietet. Sie gelten für die Altersgruppe von 0 - 10 Jahren. Ein
besonderes Augenmerk fällt insbesondere auf die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
unter 3 Jahren, die Einrichtungsstrukturen und Gruppenprozesse sowie die Kooperation der
Fachkräfte.
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l. Betreuungsformen

Bildung und Erziehung beginnen in der Familie. Sie ist der erste, umfassendste, am längsten und am
stärksten wirkende Bildungsort von Kindern und in den ersten Lebensjahren der wichtigste. Die
Bedeutung der Familie ist zentral. Die Erziehung von Kindern ist und bleibt vorrangig die Aufgabe von
Müttern und Vätern.

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Zur Familie tritt als organisierter und institutioneller Bildungsort die Tageseinrichtung für Kinder
sowie die Kindertagespflege hinzu.

Beide Betreuungsformen haben einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzen
und unterstützen die Erziehung des Kindes in der Familie und sollen die Gesamtentwicklung des
Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungsangebote fördern.

Ihre Aufgabe ist es, insbesondere durch differenzierte Erziehungsarbeit die geistige, seelische und
körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Tageseinrichtungen für Kindersind:

» Kinderkrippen für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr;
Kindergärten für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt;
Kinderhorte für Kinder im Schulalter;

Darüber hinaus gibt es Gruppen und Einrichtungen, in denen Kinder der Altersstufen von 0 bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr gemeinsam betreut werden (altersübergreifende Gruppen).

Tageseinrichtungen können von öffentliGhen, freigemeinnützigen oder sonstigen geeigneten Trägern
betrieben werden.

Kindertagespflege

Die Kindertagespflege soll, ebenso wie Tageseinrfchtungen für Kinder, entsprechend ihres
gesetzlichen Auftrags (§ 22 Abs. 3 i.V.m. §1 SGBVjll) die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen
und gememschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie
unterstützen und ergänzen sowie die Eltern darin unterstützen, Familie und Beruf besser vereinbaren
zu können.

Die Betreuungsform Kindertagespflege zeichnet sich durch die Merkmale Familienähnlichkeit,
Personengebundenheit und Beziehungskontinuität aus - und hat somit ihr ganz eigenes Profil.

Die Vorzüge der Kindertagespflege - besonders für Kinder unter 3 Jahren - liegen in der
familienähnlichen und individuellen Betreuung bei immer derselben Bezugsperson und in einer
kleinen, übersichtlichen Kindergruppe (höchstens 5 Tageskinder gleichzeitig).

Unter dem Begriff der familienähnlichen oder familiennahen Betreuung verstehen wir einen
Rahmen, in dem sich Kinder wohl fühlen und orientieren können. Die GruppengrÖße ermöglicht es
schon den Kleinsten, erste soziale Kontakte zu knüpfen und von diesen soziaten Erfahrungen zu
profitieren.
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Tageskincler werden in der Regel von ein uncl derselben Bezugsperson betreut und befinden sich
dadurch im sog. sicheren Hafen. Kinder, die sich sicher aufgehoben und individuell wahrgenommen
und anerkannt fühlen, sind offen, die Umweit zu entdecken und selbst zu handeln. Durch einen
anregenden und sicheren Alltag bei der Tagesmutter können Kinder in dem Alltag rntegrierte
Lernerfahrungen machen. Hierfür benötigen Kinder Zeit und Ruhe, Schütz und Sicherheit sowie
Anregung und Unterstützung. Die familienähnliche Atmosphäre in der Kindertagespflege bietet dazu
vielfältige Gelegenheiten. Die Kinder erlernen „quasi nebenbei" alltägliche Handlungsabläufe; sie
entdecken ihre Umwelt, sie gehen soziale Beziehungen ein und entwickeln ein Interaktionsverhalten.

Bildung ist nicht künsttith hergestellt, sondern findet im Lebensalltag statt.

Kindertagespflege findet am häufigsten im Haushalt derTagespflegeperson statt. Sie kann aber auch
im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen stattfinden.

Wenn sich Eltern für die Kindertagespflege entscheiden, müssen sie bedenken, dass bei Ausfallzeiten
der Tagespflegeperson nicht automatisch eine Vertretung gewährleistet ist. Es ist sinnvoll, wenn
Eltern im Vorfeld eine dem Kind vertraute Person im privaten Umfeld organisieren.

•I
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2. Pädagogische Grundsätze zur Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder
und in Kindertagespflege

Gemeinsame Haltung des Fachdienstes

Wir engagieren uns für die Anliegen von Kifidern, jungen Menschen, Eltern und Familien. Kinder
benötigen Schutz, Geborgenheit und zuverlässige Versorgung sowie vielfältige Anregungen und
Kontakte.

Auf Eltern und Familien kommen im Laufe der Entwicklung von Kindern vielfältige Anforderungen zu.
Menschen, die an den erzieherischen Aufgaben beteiligt sind, tragen eine große Verantwortung.

Ihnen allen bieten wir Beratung, Unterstützung und Begleitung an. Es ist unser Anliegen, zukinder-
und familienfreundlichen Lebensbedingungen beizutragen und Benachteiligungen von Kindern
nachhaltig abzubauen.

Bildung, Bindung und Förderung haben einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit. Bildung beginnt
mit der Geburt und ist für alle ein lebenslanger Prozess. Nie wieder lernt ein Mensch so viel wie in
den ersten Lebensjahren. Kinder setzen sich kontinuierlich mit ihrer Lebenswelt auseinander.
Eingebunden in den sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen machen Kinder
grundlegende Erfahrungen, Sie erwerben und erweitern ihr Wissen, üben ihre Fähigkeiten und
gestalten ihr Bild von der Welt.

Jedes Kind ist einmalig und keine Familie ist gleich. Nur wenn die Besonderheiten des Kindes und
seiner Situation beachtet werden, können die Bildungsprozesse tndividuell angeregt und Entwicklung
gefördert werden.

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege als gleichrangige Angebote für die Erfüllung des
Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung bieten mit ihren unterschiedlichen Profilen
AuswahlmÖglichkeiten, um den unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und der Familien gerecht
zu werden,

Bilclungs- und Erziehungspartnerschaft

Dre Eltern und dfe Fachkräfte in der Kindertggesbetreuung sollen zum Wohl der Kinder eng
zusammenarbeiten. Hierzu ist ein respektvoller, wertschätzender Umgang von Elterh und
Fachkräften, der eine offene Kommunikation ermöglicht, die notwendige Voraussetzung.

Da die Kmdertagesstätte oder die Kindertagespflege für das Kind der erste von den Eltern
unabhängige Lebensraum ist, müssen diese das Vertrauen entwickeln, dass ihr Kind dort gut betreut
und gebildet wird. Aufgrund seiner Bindung an seine Eltern ist es einem Kind erst dann möglich, in
der Kjnderbetreuung neue Bindungen bzw. Beziehungen aufzubauen, und vom Angebot zu
profitieren, wenn seine Eltern das wollen und unterstützen.

Die Gestaltung der Organisation und der inhaltlichen Angebote obliegt dem Träger in
Zusammenarbeit mit der Leitung und den Fachkräften der Tageseinrichtung bzw. der
Kindertagespflegeperson. Hierfür bilden der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, das Hessische
Kinder ~ und Jugendhilfegesetzbuch und das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) den gesetzlichen
Rahmen. Die Beteiligung von Eltern ist für Tageseinrichtungen Jn § 27 HKJGB geregelt.
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Landkreis Kassel -Fachbereich Jugend 01.06.2016

Um eine Erziehungspartnerschaft aufzubauen, müssen von Seiten der Einrichtung und der
Kindertagespflegeperson entsprechende Angebote entwickelt und durchgeführt werden:

An erster Stelle steht dabei die Herstellung von Transparenz und der Austausch von InformatiQnen,
damit eine vertrauensvolle, professJonelle Beziehung entstehen kann. Eltern müssen vor Aufnahme
ihres Kindes umfassend über das Konzept mit allen Ablaufen, Inhalten und Zielen informiert werden
und einen persönlichen Eindruck bekommen können, Z.B. durch eine Hospitation. Dies erfordert für
Tageseinrichtungen für Kinder auch die Erstellung einer schriftlichen Konzeption und einer
Begrüßungsmappe mit allen notwendigen Vereinbarungen. Umgekehrt informieren Eltern über ihr
Kind, dessen Entwicklung, Gewohnheiten und Bedürfnisse.

Im Verlauf der Kinderbetreuung wird die Erziehüngspartnerschaft durch regelmäßigen Austausch
gelebt. Eltern sollen hierzu laufende Informationen über die inhaltlichen Angebote, die Entwicklung
und den Bildungsverlauf ihres Kindes bekQmmen. Hierzu sind entsprechende Dokumentationen über
den Betreuungsalltag und die Kinder anzulegen. Im Sinne des hessischen Bitdungs- und
Erziehungsplanes soll der Bitdungsverlauf jedes Kindes in einem Portfolio begleitet werden. In
begleitenden Gesprächen mit den Eltern soll die Entwicklung regelmäßig, Z.B. um den Geburtstag des
Kindes herum, reflektiert werden,

Sollten Eltern Unterstützung bei der Erziehung ihres Kindes benötigen, ist es die Aufgabe der
Fachkräfte, entsprechencle Hilfsangebote zu vermitteln. Die Ansprechpartner sind hier in erster Linie
die Jugend- und Familienberatung, die Beratungsstelle für Frühförderung und die Beratungsstelle
Frühe Hilfen im Landkreis Kassel.
Wenn es Anzeichen für eine Gefährdung des Kindeswohls gibt/ sind Fachkräfte verpfliehtet, sich von
der zuständigen Stelle beraten zu lassen (siehe Anlage),

Bindung und Eingewöhnung

Die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahre konnte in überzeugender Art und Weise belegen,
wie wichtig Bindung für das menschliche Leben ist Eine erste (sichere) Bindungserfähryng legt den
Grundstein für dasganze weitere Leben jedes Menschen.

Diese erste Bindung findet i.d.R. im Elternhaus statt. Kjncler sincf m dec Lage, zusätzlich zu den
. Prinnärbezugspersonen weitere Bindungen aufzybguen. Dtes können Bezugserzieherinnen und
kindertagespflegepersonen sein. Erst wenn Kinder in der Kinderbetreuungangekommen sind, „sich
Zuhause fühlen", können sie selbsttätig ihrem natürlichem Forschergeist folgen und die Welt
erkunden.

Die Übertragung dieser Bindung vom Elternhaus geschieht planvoll in der sog. Eingewöhnungsphase.
In der Praxis hat sich das INFANS-Modell bewährt und wird in vielen Tageseinrichtungen und bei
Kindertagespflegepersonen angewendet.

Kur2darstellung:

(l) Rechtzeitige und ausreichende Information der Eltern über die Eingewöhnung
(2) 3-tägige Grundphase, in der Kind, Eltern und Fachkraft gleichzeitig anwesend sind.
(3) Erster Trennungsversuch - vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnung

Kürzere Eingewöhnung: klarer Versuch des Kindes, selbst mit Belastungssituation
umzugehen, lässt sich von ErzJeherin/Tagespflegeperson trösten
Längere Eingewöhnung: häufiger Blick- und Körperkontakt mit der Mutter/Vater, Kind lässt
sich nicht trösten
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(4) Stabilisierungsphase
(5) Schlussphase: die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Fachkraft als sichere Basis

akzeptiert.

Die Eingewöhnung verlangt von den Kindern eine hohe Anpassungsteistung (siehe auch Übergänge)
und auch die Eltern haben Aufgaben zu bewältigen: Los-Lassen und Vertrauen in die Tagesbetreuung
aufbauen.

Faustregel: Je jünger das Kind ist, um so schutzbedürftiger ist es auch. Deshalb braucht es einen
sensiblen Umgang mit der täglichen Verweildauer in derTagesbetreuung.
Die Tageseinrichtung muss/sollte darüber hinaus bei der Dienstplangestaltung die
Ejngewöhnungszeiten für die jeweiligen Erzieherinnen berücksichtigen, damit diese eine stabile
Bindung anbieten können.

Übergänge

Im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans stellt der Übergang eines Kindes in die
Tagesbetreuung eine Transition dar. Dies ist ein einschneidendes/ identitätsveränclerndes
Lebensereignis. Weitere Transitionen sind der Übergang in die Schule, die Berufsausbildung, die erste
Arbeitsstelle, Heirat, Wohnortwechsel, Geburt des ersten Kindes, Übergang in die Tagesbetreuung
des ersten-Kindes und viele weitere.

Für eine erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderung und der Nutzung der daraus entstehenden
Chancen ist es notwendig, einen.kompetenten Umgang mit Übergängen zu entwickeln.
Die sogenannte Transitionskompetenz beinhaltet immer, neue Umgebungen und Abläufe kennen
und beherrschen zu lernen, neue Beziehungen zu knüpfen und alte zu lösen und die damit
verbundenen starken Emotionen zu bewältigen und zu integrieren. Um diese Kompetenz zu
entwickeln und reflektieren zu können, ist die aktive Beteiligung des betreffenden Menschen
Vorayssetzung. Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, Kinder bei diesem Prozess zu begleiten und zu
unterstützen. Beim Übergang des Kindes in die Tagesbetreuung ist die Mitarbeit der Eltern
notwendig, die selber ebenfalls einen Übergang bewältigen müssen.

Für den Übergang Kindertagesstätte - Grundschule hat der Kreisausschuss des Landkreises Kassel in
KüQperation mit dem Staatlichen Schulamt am 23.11.2010 eine Empfehlung für die Praxis
üeschlossen. Auf diese wird an dieser Steife verwiesen.

Sichere Übergänge für Kinder zu gestalten, Vernetzuhg von Tägesmüttern untereinander und zu
anderen Institutionen zu schaffen, ist die Grunclidee des Modellprojektes TaKKT (Tagespflege in
Kooperation mit Ktndertageseinrichtungen), an dem der Fachdienst Tageseinrichtungen für Kinder
und Kindertagespflege beteiligt ist.

Gender

Die Tagesbetreuung ist ein wichtiger Ort für die Entwicklung der Geschlechtsidentität.
Geschlechtsidentität meint die Wahrnehmung und Festlegung der sozialen Konstruktion. Was als
weibliches oder männliches Verhalten zu gelten hat geht weit über das biologische Geschlecht
hinaus. Dabei ist selbst dieses biologische Geschlecht nicht immer so eindeutig wie gemeinhin
angenommen. Intersexuelle Menschen haben von Geburt an sowohl weibliche als auch männjiche
Geschlechtsorgane und/oder sind weder eindeutig weiblich oder männlich.

Qualität der Kinderbetreuung im Landkreis Kassel Version vom 01.0$.2016 8
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Bei der gendergerechten Bildung und Erziehung geht es also darum, sich bewusst zu sein, dass die
Kategorie des sozialen Geschlechts eine Konstruktion, ein gedanklicher Entwurf ist und es den
Mädchen und Jungen ermöglicht werden soll, sich jenseits von Rollenklischees zu entwickeln. Dazu
braycht es Fachkräfte, die sensibel sind für die vielfältigen geschlechtsbezogenen Botschaften, die
den Alltag ständig auf allen Ebenen durchziehen: Z.B. bewusste Wahrnehmung von
GeSGhIechterrollen, Reflexion von Sprache und Kommunikation/ geschlechtsdifferenzierte Auswahl
von Räumen, Ausstattung und Material.

Auf der Ebene der Betreuungspersonen spielt das Bewusstsein für weibliche und männliche Attribute
eine große Rolle. Spätestens, wenn es darum geht, mehr männliches Personal für den Primärbereich
zu gewinnen, produzieren stereotype (jeschlechtsbilder und - zuschreibungen oft Unverständnis
gegenüber männlicher, fürsorglicher Erziehungsarbeit. Männliche Fachkräfte sehen sich dem
„Generalverdacht" ausgesetzt, pädophile Neigungen zu haben. Manche Einrichtung reagiert damit,
die männlichert Kollegen gar nicht erst wickeln zu lassen oder/und die männlichen Kollegen werden
grundsätzlich für „männlichen" Aktivitäten wie Fußballspielen oder Werken eingeteilt. Damit werden
Rollenzuschreibungen weiter zementiert. Es wäre wünschenswert, wenn weibliche und männliche
Fachkräfte in der frühkindlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit ohne Rollenzuschreibung
eingebunden werden.
Das heißt für Tageseinrichtungen, dass sie ein geschlechtergerechtes und vorurteilsbewusstes
Qualitäts- und Personalmanagement benötigen.

FrühkindIicheSexuatJtät

Kinder erleben einerseits eine sexualisierte Welt und andererseits machen Mädchen und Jyngen
oftmals die Erfahrung, dass (ihre)Sexualität mtt einem Tabu belegt ist. Wir sind Jedoch von Geburt an
sexuelle Wesen und dem entsprechend gibt es auch eine kfnclliehe Sexualität, die sich aber
grundlegend von der der Erwaehsenen unterscheidet. Kindliche Sexualität drückt sich aus u, a. in
dem Grundbedürfnis nach Geborgenheit, ZärtliGhkeit und körpef-lieh erfahrbarer Nahe.
„Doktorspiele" gehören zur normalen Entwicklung von MädGhen und Jungen im Vorschulalter. Was
es braucht, sind ausreichend kommunizierte altersgerechte Regeln,

Deshatb ist es Aufgabe der Tagesbetreuung, die Manchen und Jungen positiv In ihrer psycho-
sexuellen Entwicklung zu begleiten - und um diese zu wissen - und mit den Eltern aueh in dtesew
Punkt zusammen zu arbeiten.

Kindliche Sexualität wird oft erst bewusst wahrgenommen bzw. thematisierf im Zusammenhang mit
sexueller Gewalt oder körperlichen GrenzverJetzungen.
Die Tagesbetreuung braucht hierzu em sexualpädagogisches Konzept, in clem ihre Halfung zu
(kindlicher) Sexualität reflektien dargestellt ist und die thematische Nähe zu sexuellen Übergriffen
und sexueller Gewalt kommuniziert und definiert ist.

Inklusion

Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch
akzeptiert wird und gletchberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann - unabhängig vo.n
Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen
Behinderungen öder sonstigen individuellen Merkmalen. In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine
definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal
ist allein die Tatsache, dass Unterschiede vorhanden sind. Diese Unterschiede werden als
Bereicherung aufgefasst und haben keine Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der
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Individuen auf Teilhabe. Aufgabe der Gesellschaft ist es, in allen Lebensbereichen Strukturen zu
schaffen, die es den Mitgliedern dieser Gesellschaft ermöglichen, sich barrierefrei darin zu bewegen.

Nicht das Individuum muss sich also an ein bestimmtes System anpassen, sondern das System muss
umgekehrt die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigen und sich gegebenenfalls anpassen.

Siehe hierzu:

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan - Umgang mit individuellen Unterschieden und
sozialkultureller Vielfalt

t,
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3. Rahmenbedingungen

a) Tageseinrichtungen für Kinder

Konzeption

Die Konzeption gibt transparent und überprüfbar Auskunft über die Rahmenbedingungen, das
Räumkonzept, die Abiäufe und Inhalte sowie das pädagogische Grundverständnis und dessen
Umsetzung in der Einrichtung.

Der Träger einer Kindertagesstätte muss mit dem Antrag auf Betriebserlaubnis die
Gesamtkonzeption der Einrichtung vorlegen. Sie ist Teil des Betriebserlaubnisverfahrens nach
§§45 ff SGB VIII.

Der Fachbereich Jugend hat hierzu eine Mustergliederung einer Gesamtkonzeption entwickelt, die
dieser Empfehlung beigefügt ist.

Eine Gesamtkonzeption muss gesetzlich folgende Inhalte widerspiegeln:
räumliche, fachliche, wirtschaftliche und personetleVoraussetzungen
(§45 SGBVII) Absatz (2) Ziffer l.)

gesellschaftljche und sprachliche Integration
(545 SGBVIII Absatz (2) Ziffer 2.)

ein gesundheitsförderliches LebensumfeTd tn der Einrichtung sowie die
gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung
(§45 SGBVIII Absatz (2) Ziffer 2.)

geeignete Beteiligungsverfghren von Kindern
(§45 SGBVIII Absatz (2) Ziffer 3.)

Möglichkeiteti der BesGhwerde in persönliehen Angelegenheiten
(§45 SQBVIII Absatz (2) ZifferS.)

Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung
(§45 SGBVIII Absatz (3) Ziffer i.)

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(§8a SGBVIII)

Die Konzeption ist eine unverzichtbare Maßnahme zur Qualitätsentwicklung uncl -Sicherung in
Tageseinrichtungen. Sie zeigt auf, wie in einer Einrichtung tatsächlich gearbeitet wird. Die Konzeption
ist die verschriftfichte Arbeitsgrundlage aller Mitarbeiter/-innen einer Einrichtung, die in einem
gemeinsamen fortlaufenden Prozess unter Beteiligung des Trägers entsteht und immer weiter
entwickelt und überprüft wird. Der Träger stellt die erforderlichen Ressourcen hierfür zur Verfügung.
Essollten entsprechende Zeitkontingente und Finanzmittel eingeplant werden.
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Empfehlung zur räumlichen Ausstattung

Generell gilt für alle Kinder, dass die Räume so gestaltet sind, dass sie ein Optimum an Anregung
bieten und den Kindern ein maximal unabhängiges und erfolgreiches Handeln ermÖgliGhen.

Kinder unter drei Jahren haben darüber hinaus besondere zu berücksichtigende Bedürfnisse:

l. Die Kinder müssen starker pffegerisch betreut werden. Sie können nicht selbständig sanitäre
Anlagen aufsuchen und müssen gewickelt werden. Entsprechende Einrichtungen, .die der
erforderliche'n Sicherheit und Hygiene genügen, sind vorzuhalten und so zu gestalten, dass

sie den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und die größtmöglichen selbstständigen
Handlungen ermöglichen. Darüber hinaus ist die Aufsicht und Unterstützung beim Essenzu
gewährleisten und ein bestimmter Bereich hierfür auszyweisen.

2. Kinder dieses Alters haben eine geringere Verarbeitungskapazität für Ümwelfreize und
brauchen von daher einen Schlaf- oder Ruheraum.

Innerhalb des Gruppenraumes von Tageseinrichtungen soll zusätzltch ein geschützter Bereich
eingerichtet werden, der ausschließlich den Kindern unter 3 Jahren als Rückzugs- und
Ruhemöglichkeit dient.

3. Um eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung zu ermöglichen, ist immer die
Gelegenheit zu vielfältigen Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen anzubieten. Hierzu
ist ein Teil des Gruppenraumes als Freifläche anzubieten, der großräymige Bewegungen
ermöglicht und mit entsprechendem Materialangebot auszustatten ist,

4. Kinder unter drei Jahren brauchen besondere, altersangemessene Spielsachen. Die
Angebotspalette umfasst dieselben Bereiche wie für die älteren Kinder. Es werden

Materialien zur Kreativität, Exploration, Konstruktion, Bewegung und Wahrnehmung und
zum Rollenspiel vorgehalten. Kleinmaterial, das verschluckt werden kgnn, darf nicht ohne
Aufsicht zur Verfügung gestellt werden und muss für die Kinder unerreichbar aufbewahrt
werden.

5. Die Fähigkeit sich zu orientieren ist in diesem Alter noch wenig entwickelt und myss durch
Klare Raumaufteilung, überschaubares M ate ria lange bot und klare Tagesstruktyren
unterstützt werden.

6. Da Gefahren schlechter eingeschätzt werden können, muss dies in der Raumgestaltung
berücksichtigtwerden.

Qrientierung bei der Planung und Dimensionierung der Raumbereiche von Tageseiririchtungen
bietet die vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel am 12.01.2010 beschlossene Empfehlung
der Nordhessischen Jugendämter zum Raumkonzept für Kinder unter drei Jahren.
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Empfehlungen zur personellen Ausstattung jn Tageseinrichtungen für Kinder

Die personelle Ausstattung einer TageseJnrtchtung für Kinder ist im Hessischen Kmder- und
Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) festgelegt. Danaeh muss die Betreuung durch Fachkräfte.nach § 25b
erfolgen und mindestens der personelle Bedarf nach § 25c gedeckt sein. Während der gesamten
Öffnungszeit der Tageseinrichtung ist die Anwesenheit mindestens einer Fachkraft nach § 25b Abs. l
oder 3 sicherzustellen. Die Untergrenze der personellen Ausstattung richtet sich nach der Anzahl der
vertraglich oder satzungsgemäß aufgenommenen Kinder und ihren'jeweiligen Betreuvngszeiten. Für
Vertretungszeiten (z. B. Urlaub, Fortbildungen, Krankheiten) wird im HKJGB ein Zuschlag von 15 %
kalkuliert.

Für die Ausgestaltung und Umsetzung des BiJdungs- und Erziehungsauftrags nach § 26 HKJGB ist der
, Träger der Tageseinrichtung selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere auch für das Vorhalten

zusätzficher Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten (§ 25 a HKJGB).

Zeiten für Leitungstätigkeit

Den Leiterinnen und Leitern der Tageseinrichtungen für Kinder sollen Zeitkontirtgente für
Leitungsaufgaben in angemessenem Umfang und entsprechend der Größe der Einrichtung zur
Verfügung stehen.

Als Orientierungshilfe für eine Leitungsfreistellung gibt es einen empfohlenen Mittelwert des
Landesjugendamtes Hessen aus dem Jahr 1995. Hier werden 5 Stunden pro Gruppe und Woche
angeregt.

Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit (kinderfreie Arbeitszeit)

Außerhalb der Gruppenöffnungszeiten müssen für die Fachkräfte Zeiten für die mittelbare
pädagogische Arbeit zur Verfügung stehen. Hiei'zu gehören u.a. die Planung der täglichen Xktivitäten
in der Kindergruppe, das Vorbereiten und Einkaufen des benötigten Materials, Dokuroentatiön und
Auswertung der Beobachtungen am Kind, Elterngespräche, Elternabende, Zusammenarbeit mit
Beratungsstellen, Schulen, Therapeuten, Teilnahme an Teambesprechungen, Fortbildungen und
Supervision, die Ausarbeitung spezieller Förderptane für einzelne Kinder sowie die Refiexion der
pädagogischen Praxis (siehe auch IVtustergliederyng einer Gesamtkorizeption}.

Das Positionspapier der Deutschen Uga für das Kind empfiehlt unter Zugrundelegung der
Forschungen von Frau Prof. Dr. Sabine Viernickel mindestens 16,5 % cler wöchentlichen Arbeitszeit
für mittelbare pädagogische Zeiten. An diesem wissenschaftlich begründeten Standard prienfiert sich
die Empfehlung des Landkreises Kasse),

Personalbedarf während der Mittagszeit

Bei Gruppen mit Kindern unter drei Jahren soll während der Mittagszeit ein höherer
Personalschlüssel vorhanden sein. Die Mittagszeit umfasst das IVIittagessen und die individuellen
Ruhephasen. Während dieser Zeit wird für jeweils 4 Kinder unter drei Jahren eine Fachkraft
empfohlen. Diese Zeiten sind auf Grund des Alters der Kinder und ihren damit verbundenen
wesentlich höheren Bedarf an Zuwendung, Pflege und Hilfestellung begründet.
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Empfehlung zur Gruppenstärke in Gruppen mit Kindernunter drei Jahren

Seit 01.08.2013 besteht für Kinder ab dem l. Geburtstag bis zum Schuleintritt der Recbtsanspruch
auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung (§ 24 SGB VIII). Dieser kann gleichberechtigt in der
Kindertagespflege oder in einer Kindertagesstätte sein.

Diese Altersspanne umfasst damit enorme Entwicklungsunterschiede der zu betreuenden Kinder,
denen in cIerTagesbetreuung Rechnung getragen werden muss. l und 2 jährige Kinder unterscheiden
sich in ihren Bedürfnissen erheblich von den älteren Kindern. Dies betrifft das Bedürfnis nach einer

sicheren Bindung, die altersangemessene Förderung und Pflegebedürftigkeit.

Je jünger ein Kind ist, umso mehr ist es auf die Bindung an eine Bezugsperson angewiesen, die
sicherstellt, dass seine Interessen und Becfürfnisse befriedigt werden. Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit, kleine Kinder in kleinen Gruppen zu betreuen, in der alle dort arbeitenden Fachkräfte
mit den Kindern eng vertraut sind und Bindungen entstehen können.
Kleine Kinder sind in ihrer Orientieryngsfähigkeit noch eingeschränkt. Das heißt, sie können nur eine
begrenzte Menge von Reizen verarbeiten, Große Gruppen, vielfältige Materialien und
Beschäftigungsangebote und komplexe Zeitabläufe überfordern sie. Darüber hinaus brauchen U3-
Kinder andere Spielangebote als ältere Kinder und aufgrund ihrer motorischen Entwicklung die
Möglichkeit, auf dem Boden zu spielen.
Wenn ein Kind in der Tagesbetreuung Anzeichen von Überforderung zeigt, müssen die Ursachen
gefunden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um dessen Wohlbefinden zu
gewährleisten. Das kann eine andere oder kürzere Betreuungsform sein.

Hteraus ergeben sich die Empfehlungen zur Zusammensetzung von U3 - Gruppen in einer
Tageseinrichtung für Kinder:

Wenn Kinder unter 2 Jahren aufgenommen werden, sollte dies in der großen Altersmischung von l
Jahr bis zum Schuleintritt nur unter Vorbehalt geschehen. Da die Entwicklungsunterschiede so groß
sind, ist es in der Regel nursChwer möglich, dem einzelnen Kind gerecht zu werden.
Ijährige Kinder können besser im Schutzraum einer Krippengruppe mit überschaubaren sicheren
Beziehungen und altersangemessener Umgebung betreut werden.

Auch Kinder im Alter zwischen 2 und 3 Jahren sind in der großen Altersmischung nur dann gut
aufgehoben, wenn auf ihre Bedürfnisse nach Bindurig und attersangemessenem AngebQt
eingegangen werden kann. Dies ist im Rahmen desteiloffenen Konzeptes möglich. In diesem konnen
ältere Kinder zeitweise an übergreifenden Angeboten außerhalb der Gruppe teilnehmen, während
innerhalb der Gruppen ein auf die U3-Kinder bezogenes Angebot gemacht wird und die Fachkräfte
mehr Kapazität für die Beztehungsarbeit haben.

Analog zurKrippengruppe ist das Modell der Nestgruppen für 2 - 3 Jährige empfehlenswert, Die
jungen Kinder beginnen im geschützten altersangepassten Rahmen ( wie in einer Krippengruppe )
ihren Besuch in der Tageseinrichtung und wechseln ab dem 4. Geburtstag in eine Gruppe,mit den
Älteren. Besonders gut ist dieses Modell mit der Teilöffnung kombinierbar.

Generell ist auf eine ausgewogene Alters- und Geschlechtszusammensetzung zu achten.

Damit den enormen Entwtcklungsunterschieden der l - 3jährigen einerseits und der 4-6jährigen
andererseits angemessen Rechnung getragen werden kann, empfiehlt die einschlägige Fachliteratur
die konzeptionelle Ausrichtung nach dersog. „teiloffenen Arbeit".
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Hierbei bleiben Stammgruppen und damit etne Zugehörigkeit/Bindung zu einer Gruppe bestehen und
für eine bestimmteverabredete Zeit de$ Tages/Woche wird die Selbstwirksamkeit der älteren Kinder
nachhaltig gestärkt, in dem diese über ihre Aktivitäten selbst bestimmen (siehe Hessischer Bildungs-
und Erztehungsplan, starke Kinder, PaFtizipation).

Empfehlung zur berufsbegleitenden Beratung, Fort- und Weiterbildung

Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern aller Altersstufen stellt für die Fachkräfte täglich
eine neue und große 1-lerausforderung dar, die nicht zuletzt mit den stetig steigenden Erwartungen
der Gesellschaft an Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung verknüpft ist. Im Praxisalltag werden
Fachkräfte daher in ihrem pädagogischen Denken und Handeln jeden Tag aufs Neue gefordert. Die
Teilnahme der Fachkräfte an Fortbildungen ist zur Bewältigung der genannten Anforderungen
jährlich in einem angemessenen Zeitrahmen zu empfehlen. Fünf FortbJldungstage pro Jahr werden
im pädagogischen Bereich als angemessen betrachtet.

Die Träger sollen hierfür ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, Refinanziert werden
können diese Mittel zum einen über die Maßnahmepauschale nach der Rahmenvereinbarung
Integration, die einen Anteil für Fortbildungsmittel enthält) sowie über die Fördermittel nach § 32
Abs. 3 und 4 HKJGB des Landes Hessen.

Der Krßis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe bietet den Trägern und Fachkräften der
Tageseinrichtungen während der Planung und Betriehsführung zudem eine begleitende
Fachberatung ein.

Fachberatung speziell zum HBEP und zu Schwerpunktkindertagesstätten gem. § 32 Abs. 3 und 4
HKJGB wird ebenfalls angeboten. Der Fachbei'eich Jugend kann hierzu im Einzelfall angefragt werden.
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b) Kindertagespflege

Gesetzliche Grundlagen/Satzung

Bund:Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
Land: Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Landkreis Kassel: Satzung Kindertagespflege
Gemeinden/Städte des Landkreises Kassel: tetlweise Satzungzur Förderung der Kindertagespflege

Kindertagespflege ist gern. § 22 SGB VIII die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch
eine geeignete Kindertagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen
geeigneten Räumlichkeiten (Hessen sieht diese Regelung vor-vgl. § 29 HKJGB).

Regionale Einbindung

Um ein bürgernahes Angebot in der Kinderbetreuung im Landkreis Kassel zu erreichen, wurden fünf
regionale Vermittlungsstellen über Leistungsvereinbarungen eingebunden. Die regionalen
Vermittlungsstellen beraten Eltern und Tagespflegepersonen, sind mit den Gemeinden/Städten in
Kontakt und vernetzen sich mit weiteren Institutionen, z. B. Kita u.a. in ihrem örtlichen
Zuständigkeitsbereich.

Bewerbungsverfahren

Interessentinnen erhalten nach ihrer Bewerbung Informationen in einem Eignungs-
beratungsgespräch der regionalen Vermittlungsstelle. Der Fachdienst Kindertagespflege zeigt in
einem dreitägigen Quälifizierungsblock (Basjsmodul) die Schwerpunkte der Kindertagespflege auf
und vermittelt Kenntnisse der Kindertagespflege. Danach werden die Bewerberinnen für die weitere
Qualifizierung ausgewählt, die für die Kinderbetreuung geeignet erscheinen.

Qyalifizierung

Di? Qualifrzierung der Tagespflegepersönen wird gemeinsam mit dem FachdTenst Kindertagespflege
der StadtKassel an der Elisabeth-Knipping-Schüle in Kassel angeboten. Die Qualifizierung erfolgt nach
derti PJI - Curriculum Qualifizierung in der Kinclertagespflege (Deutsches Jugendinstitut), umfasst
derzeit 160 Unterrichtseinheiten und schließt nach erfolgreichem AbschlusskolloquJum miteinem
Bundeszertifikat ab. Die Kosten der Qualifizierung werden vom örtlichen Jugendhilfeträger
übernommen.

Des Weiteren ist ein Erste-Hilfe-Kurs in Kjndernotfällen zu besuchen, bei einem von der Unfaltkasse
Hessen anerkannten Träger.

Formate Voraussetzyngen

Bei einer Betreuung im Haushalt der Tagespflegeperson werden von allen im Haushalt lebenden
Personen über 18 Jahren erweiterte Führungszeugnisse gem. § 30 a BZRG sowie eine amtsärztliche
Überprüfung beim Gesundheitsamt der Region Kassel verlangt. Bei einer Betreuung in anderen
Räumen wird o. g. nur von der Tagespflegeperson angefordert.
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Einverständniserklärungen über die Zusammenarbeit mit der regionalen Vermittlungsstelle, eine
Erklärung zur Kindertagespflege und Einverständnis für Fotoaufnahmen sind von der
Tagespflegeperson vorzulegen. Die Tagespftegeperson soll auch die Teilnahme an einer
gesundheitlichen Belehrung nachweisen.

Erlaubnis gern. § 43 SGB VIII

Eine Erlaubnis gern. §43 S6B VIII benötigt die Person, die „ein oder mehrere Kinder außerhalb des
Haushaltes mehr als 15 Stunden wöGhentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreut".
Die Erlaubnis ist an Eignungskriterien wie persönliche Eignung, Sachkompetenz,
Kooperationsbereitschaft sowie kindgerechte Räumlichkeiten gebunden.
Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen, die sie in Qualifizierungslehrgängen erworben hat, sind
von ihr nachzuweisen.

Der Fachdienst muss die o. g. Kriterien bewerten und stellt die Erlaubnis gem. § 43 SGB VIII aus, Der
Bewilligungsbescheid ist für fünf Jahre befristet und erlaubt der Tagespflegeperson die Ayfnahme
von bis zu maximal fünfTageskindern gleichzeitig. Bei Beginn der Tätigkeit wird i. d. R, zunächst die
Betreuung von bis zu drei Tageskindern empfohlen.

Hausbesuche

Hausbesuche werden vom Fachdienst mindestens jeweits vor Erteilung der Erlaubnis durchgeführt.
Der Fachdienst pflegt einen regelmäßigen Kontakt durch weitere Besuche während der
Kinderbetreuung der Tagespflegeperson. Die regionalen Vermittlungsstellen führen jährliche
t-lausbesuche durch.

Empfehlung zur räumlichen Ausstattung

KJndertggespflege ist kein institutionelles Betreuungsangebot, sondern hat ein familienahnljEhes
Profit. Daher können nicht die gleichen räumlichen und baulichen Standards verlängtwerden wie bei
einer Kindertagesemriehtung.

Der Raum, den cfie Tagespflegeperson zur Verfügung stelle muss groß genug sein, dass Kißder in
diesem oder einem zusätzlichen Raum ausreichertd Platz zum Spielen, Bewegen, Entclecken, aber
auch zum Rückzug haben. Als Anforderung an die Räume nennt das Biindemjnjsteriüm für Familie,
Semare n, Frauen und Jugend folgende Kriterien:

v

••

«

Ausreichend Platz für SpielmÖglichkeiten
Eine anregungsreiche Ausgestaltung
Geeignete Spiel- und Beschaff igungsmaterialien
Eine Schlafgelegenheit insbesondere für Kleinkinder
Möglichkeit des Spielens und Erlebens in der Natur, in Wald- oder Parkanlagen
Unfallverhütende und gute hygienische Verhältnisse

Die sicheren und bewegungsfreundlichen Aspekte hat die Deutsche Gesetzliehe Ünfaltversicherung in
einer Broschüre zusammengefasst.

Neben den funktionalen spielen auch die atmosphärischen Aspekte eine wichtige Rolle. Die
Tagespflegeperson, die Kinder und auch deren Eltern sollen sich in den Räumen wohlfühlen.
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Besondere Formen der Kindertagespflege
Im Haushalt der Eltern:

Kindertagespflege kann auch im Haushält der Erziehungsberechtigten stattfinden (§ 29 Abs. l
HKJGB). Die Tagespflegeperson betreut dann im Haushalt der Eltern; in diesem Fall betreat die
Tagespflegeperson i. d. R. nur das Kind /die Kinder einer Famifie.

Betreuung in „anderen geeigneten Räumen"

Eine dritte Möglichkeit als Betreuungsort, neben dem Haushalt der Tagespflegeperson und dem der
Eltern, sind die sogenannten „anderen geeigneten Räume",wie sie im § 29 Abs. l HKJGB aufgeführt
sind. Hierbei handelt es sich um Wohnraum, der ausschließlich für die Betreuung der Tageskinder
genutzt wird. Häufig handelt es sich hier um angemieteteoderzur Verfügung gestellte Wohnungen,
die von der Tagespflegeperson kindgerecht und kindersicher gestaltet werden. Die Erlaubnis gem.
§43 SGB VIII wird entsprechend für diese Betreuungsräume ausgestellt.

„gemeinsameNutzung von Räumen von mehreren Tagespflegepersonen"-geA/uro

Seit dem 01. Januar 2007 ermöglicht das HKJGB eine gemeinsame Nutzung von anderen geeigneten
Räumen durch mehrere Tagespflegepersonen (§29 Abs. 7 HKJGB). Der Landkreis Kassel hat hierzu
fachliche Standards entwickelt, die am 7.11.2012 in Kraft getreten sind (siehe Anlage).
Darin sind u. a. Eignungskriterien für die Tagespflegepersonen sowie fachliche und räumliche
Voraussetzungen festgehalten,
In einer geNuTa können zwei Tagespflegepersonen arbeiten, die höchstens 8 Tageskinder
gleichzeitig betreuen. Voraussetzung ist die pädagogische und verträgliche Zuordnung des einzelnen
Tageskindes zu einer Tagespflegeperson. Die Überschaubarkeit der agierenden Personen und clie
Bindung des Tageskindes an seine Tagesmütter oder seinen Tagesvater bieten besonders gute
Voraussetzungen für Bildungs- und Entwicklungsprozesse.
Die Tagespflegepersonen erarbeiten gemeinsam ein pädagogisches Konzept und nehmen regelmäßig
an Fortbildungen sowie an einer Gruppe von Tagespflegepersonen zur Praxisreflexion teil.

Qualitätssicherung in der Kindertagespflege

Vernetzu ngstreffen

Tagespflegepersonen arbeiten i. d. R. als selbstständig Tätige bei steh zu Hause. Dies erfordert eJne
Möglichkeit des kollegialen Austausches.
Zur Fachlichkeit und Qualitätssicherung gehört es, dass die Tagespflegepersön die eigene Arbeit
reflektieren kann, Lösungsansätze für Konfliktsituationen aufgreift und Anregungen und Ideen der
anderen Tagespflegepersonen annehmen kann. Sie soll offen und interessiert für neue
Införrnationen rund um die Kindertagespflege sein
Die Vernetzung soll Tagesmütter stärken, ihr Angebot der Kinderbetreuung darzustellen und
Vertretungsmöglichkeiten in Ausfallzeiten der anderen Tagesmutterzu schaffen.
Die Tagespflegepersonen erhalten monatliche Angebote der Praxisreflexion und Vernetzung. Die
Praxisreflexion wird von einer Supervisorin geleitet und ist ein für die Tagespflegepersonen
kostenfreies Angebot.
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Aüfbaüqualifizierung

Der Fachdienst erarbeitet in Kooperation mit der vhs Region Kassel FortbJldungsangebote
(AufÜauqualifizierungen), die Tagesmütterin ihrer Arbeit unterstützen. Die Landesförderung (HKJGB)
sieht zurzeit einen Nachweis von 20 Unterrichtseinhetten Aufbauqualifizierung pro Jahr als
Voraussetzung der Mittelbewilligung vor. Tagespflegepersonen können kostenfrei teilnehmen.

TaKKT - Tagespflege in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen
Sichere Übergänge für Kinder zu gestalten, Vernetzung von Tagesmüttern untereinander und zu
anderen Institutionen zu schaffen war die Grundidee des Modellprojektes TaKKT - Tagespflege in
Kooperation mit Kindertageseinrichtungen des Hessischen KindertagespflegeBüros und dem
Hessischen Sozjalministerium.

Mehrere Tagesmutter besuchen mit ihren Tageskindern eine ausgewählte Kindertagesstätte, sie
nutzen Räumlichkeiten, nehmen an Aktionen teil und probieren dort vorhandenes Spiel- und
Lernmaterialien aus. Tagesmütter haben die Mpglichkeit, sich mit anderen Tagesmüttern und den
Erzieherinnen auszutauschen und andere Tageskinder kennen zu lernen, die sie in
Vertretungssituationen betreuen könnten. Pädagogische Anregungen können mitgenommen werden
und'Materialien werden ausprobiert. Auf Infowänden können Angebote der Tagesmütter sichtbar
werden.

Aktualisierung/Neuanforderung/AuffrisChung/weitergehende Anforderungen
,f

Erste-Hilfe-Kurs in Kindernotfällen

Die Unfallkasse Hessen erwartet von den Tagespflegepersonen eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurs
in Kindernotfäden im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Gesundheitliche Belehrung
Tagespflegepersonen werden vom Gesundheitsamt der Region Kassel über das
tnfektionsschutzgesetz (IfSG) informiert (Belehrung gern. § 43 Abs. l Nr. l IfSG).

Führungszeugnis

Das erwerterte Führungszeugnis (stehe Formale Voraussetzungen) wird im 3 - Jahres-Rhythmus
erneut angeforcfert.

Regionale Vermittlungsstelle
Der Fachdienst Kindertagespflege berät die Fachberatüng der regionalen Vermittlungsstelle,
unterstützt sie in ihrer Tätigkeit und lejtet vierteljährliche Netzwerktage. Jährliche Trägergespräche
der regionalen Vermittlungsstellen mit der Fachdienstleitung finden statt.

Vernetzung Kindertagespflege
Jährliche Treffen zum Informationsaustausch und der Vernetzung werden vom Fachdienst mit den
regionalen Vermittlungsstellen, den Teamerinnen der Praxisreflexionsgruppen und der
Volkshochschule durchgeführt.
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Anlagen

Empfehlung der Nordhessischen Jugendämter zum Raumkonzept für kinder unter drei Jahren

Empfehlung für die Praxis zum Übergang Kindertagesstätte - Grundschule im Landkreis
Kassel in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel

Mustergliederung einer Gesamtkonzeption nach § 45 SGB VIII

GeNuTa

Flyer Kindertagespflege

Insoweit erfahrene Fachkraft - DAKITS e.v.

Kreisausschuss des
Landkreises Kassel

Fachbereich Jugend
Wilhelmshöher Allee 19 -21

34117 Kassel
jugendamt@landkreiskassel.de

www.landkreiskassel.de/kinderbetreuung
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Anlage

Empfehlung der Nordhessischen
Jugendämter zum Raumkonzept für
Kinder unter drei Jahren

beschlossen durch den Kreisausschuss des Landkreises Kassei am 12.01.2010



NordhessischeJUgendäniter
Stadt Fulda, Landkreis Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Stadt Kassel,
Landkreis Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, VogelsbergKreis, Landkreis WaldeGk-
Frankenberg, Landkreis Werra-Meißner
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1. Einleitung

Wir, die nordhessischen Jugendämter, beschreiben in den folgenden Empfehlungen Quali-
tätsstandarcjs zur Orientierung bei der Planung von Räumlichkeiten zur Betreuung von Kin-
dem unter drei Jähren. Es ist uns bei der Erstellung bewusst gewesen, dass abhängig von
den Bedingungen vor Ort diese Qualitätsstandards nicht immer 1:1 umgesetzt werden kön-
nen. Wir verstehen sie daher als Beschreibung der SiGhtweise des öffentlichen Jugendhilfe-
trägers im Rahmen seiner Gesamtverantwortung und als wichtigen Beitrag im notwendigen
Aushandlungsprozess zwischen dem MögIiGhen und dem Notwendigen.

Anders als vielfach üblich setzen diese Qualitätsstandarcfs zunächst an der Beschreibung
derWirklichkeit von Kindern unter drei Jahrenan. Aus ihrer Perspektive und ausgehend von
ihren Bedürfnissen sind Erfordernisse an Räume und Ausstattung beschrieben und diese mit
den pädagogischen Anforderungen an Bildung, Erziehung und Betreuung in Verbindung ge«
bracht; denn wir wissen, dass im Sinne des Satzesvon Bernhard Hell „Gestaltetes ge$taltet"
Räume Auswirkungen auf Inhalte und Beziehungen haben und umgekehrt: Anforderungen
aus dem inhaltlichen Auftrag führen in der Konsequenz zu Notwendigkeiten an Raum und
Ausstattung.
Wir gehen davon aus, dass Träger und Planer diese Qualitätsstandards bei ihren Vorhaben
in angemessener Weise würdigen und berüGksichtigen.

2. Raumbedarf

Da sich Aufteilung und Größe der verschiedenen Räume einer Krippe an den Bedürfnissen
der Kinder und an der jeweiligen Konzeption der TageseinriGhtung orientiert, werden keine
Flächenvorgaben für einzelne Räume angegeben.
Für eine Krippengruppe wird eine HauptnutzungsfläGhe (Gruppen-, Ruheraum sowie Raum-
liGhkejten für Pflege und Hygiene) von mindestens 100 m2 empfohlen. Ab der zweiten Krip-
pengruppe sollte zusätzlich ein Bewegungsraum vonea. 80 rn2 vorhanden semurid für Funk-
tjonsräume innerhalb der Gesamtemrjchtung (Küche, Büro und Personalraum) sollten min-
destens 80 m2 zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind Nebenräume für Material, TeGlinik
und Hauswirtschaft vorzusehen. Die Räume sollen sowohl aüsreiGhend Platz für die Bewe-
gungsmöglichkeiten der verschiedenen EntwicKJungsstufeh (Krabbeln, Layfen lernen, Ren-
nen, etc.) bieten, als auch Rückzugs- und Ruhebereiche zur Lärmrecluzjeruhg und um dem
individuellen Schlafrhythmus besöraders deF jüngsten Krippenkinder ReGhnung zu tragen,
ohne dass sich die Kinder in ihren unterschiedlichen Aktivitäten behindern.

3. Gruppenräyme

3.1 Bildung, Erziehung und Betreuung

„Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sioh Kinder und Erwach-
sene gemeinsam aktiv beteiligen. Nur in gemeinsamer Interaktion, im sozialen Dialog und im
ko-konstruktiven Prozess findet Bildung statt. Entscheidend dabei ist die Qualität dieses In-
teraktionsgeschehens, für dessen Steuerung und Moderation die Erwachsenen mitverant-
wörtlich sind. „Wenn sich zwei oder drei Erwachsene die Fürsorge für ein kleines Kind teilen,
dann, so zeigt sich in vielen Untersuchungen, hat clie Feinfühligkeit eines Jeden Erwachse-
nen einen Einfluss auf die Entwjcklyng psychischer Sicherheit beim Kleinkind. Das gilt auch
für angestellte Erzieherinnen." (Karin und Klaus Grossmann, Bindungen - das Gefüge psy-
chischer Sicherheit, Stuttgart 2006, Seite 129)

Ein Kleinkind ist zu seiner Beruhigung auf angemessene Beantwortung durch die Bindungs-
person angewiesen. Geschieht dies nicht, SQ reagiert der Kindliche Körper mit physiologi-
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schem Stress. Von der Qualität der Erfahrungen in der Familie hängt es ab, ob das Kind ver-
lässliche und vertrauensvolle Beziehungen kann.
Bildungsprozesse sollen von Kindern und Erwachsenen gemeinsam konstruiert werden. In
einer Lerngemeinschaft mit Erwachsenen und anderen Kindern lernt das Kind gemeinsam
Probleme zu lösen, die Bedeutung von Dingen und Prozessen gemeinsam zu erforschen,
miteinander zu diskutieren und zu verhandeln.
Kinder erwerben Kompetenzen, Werte und Wissen an vielen Bildungsorten. Deshalb sind
alle Gelegenheiten, die Anlass für Prozesse kindlicher Bildung sein können, besonders zu
beachten. Die Kindertageseinrichtung baut auf die Bildungsprozesse in der Familie auf und
ist, um erfolgreich sein zu können, zugleich auf diese angewiesen und muss sie miteinander
verknüpfen.
Die einflussreichsfen Bildungsgelegenheiten für Kindersind damit, neben der Familie, die
Kindertageseinrichtung und die anderen Kinder in der Gmppe. Ebenfalts von größer Bedeu-
tüng ist die Lernumgebung (Gebäude, Ausstattung, Raumgestaltung), in der sich die Bil-
dungsprozesse ereignen.

Der Bildungsort „Tageseinriehtung für Kinder" sollte darauf in Form von anregungsreichen
Räumen, Spielmaterialien und pädagogischen Angeboten reagieren. Um sich die Weit an-
eignen zu können braucht das Kind seine Sinne, seine Körperwahrnehmung und seine emo-
tionale Wahrnehmung. Deshalb muss den Kleinkindern während der Betreuungszeit die
Möglichkeit gegeben werden mit all ihren Sinnen im aktiven Tun die Welt zu erleben!

Wir empfehlen daher:
Anregungsreiche Räume und Spielangebote, die einen vielfältigen und erfahrungsrei-
chen Alltag bieten. Kinder sollen zwischen verschiedenen Angeboten wählen können,
d. h. die Möglichkeit haben sich das zu holen bzw. einzufordern, was sie brauchen.
Dies gilt auch für den Außenbereich.
Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten (kleine Kinder haben einen eigenen Zeitrhythmus,
sie müssen dann gefüttert werden, wenn sie hungrig sind und müssen sGhlafen kön-
nen, wenn sie müde sind)
Raum für Kreativität. Eine angemessene Materialausstattung bedeutet; Je größer die
Altersmischung der Gruppe ist, um so vielfältiger sollte das Angebot sein.
Mögliehkeiten für großräumige Bewegung auf wärmendem Untergrund. Wjchtig:
Schutz vor Lärm in den Räumen schaffen,

3.2 Eingewöhnung

Eltern und Kinder sollen den Übergang in die Kinderkrippe als Heraysforderung und nicht als
Belastung erleben, damit die Kinder Kompetenzen zur erfolgreichen Gestaltung vonwech-
selnden Sifuationen auch im zukünftigen Leben erlangen. Dabei spielt die Phase derEinge-
wöhnung eine wichtige Rolle. Kinder im Krippenalter brauchen verlässliche Bezügspersonen.
Deshalb sollte gerade in der Eingewöhnungsphase eine Fachkraft als feste Bezugsperson
zur Verfügung stehen.
überdies brauchen Kinder in dieser Phase verstärkt Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten. Da-
für ist pro Gruppe angrenzend an den Gruppenraum ein zweiter Raum empfehlenswert.

3.3 Bewegung

Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewegen. Diesem Bedürf-
nis muss entsprochen werden. Es zu vernachlässigen hieße, kindliche Entwicklungsprozes-
se empfindlich zu stören.
In der Kinderkrippe sind daher die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, däss Kinder
sich regelmäßig bewegen können. Denn regelmäßige und herausfordernde Bewegung ist
Grundlage für das körperliche und seelische Wohlbefinden und für die Gesundheit eines

4



Jeden Kindes. Zudem belegen jüngste Ergebnisse der Neurobiologie (vgl, Gerald Hüther),
dass körperliche Aktivität zur Bildung neuer Nervenzellen im Gehirn beiträgt. Bewegung und
Denken sind also eng miteinander verknüpft.
Je jünger die Kinder sind, desto großräumiger sollen die Bewegungsmöglichkeiten sein. Da-
bei geht es in diesem Alter besonders um Ausprobieren und Experimentieren mit verschie-
denen Formen der Fortbewegung ( z. 8. Kriechen, Krabbeln, Gehen, Layfen, HLipfen, Sprin-
gen aber auch Schieben, Ziehen, Tragen, Stoßen, Schlagen, Greifen usw.). Kinder erweitern
damit Ihr "persönliches Bewegungsvokabular".
Die Ausstattung der Räume und die zur Verfügung stehenden Materialien sollen zur Förde-
rung der individuellen Entwicklungspotentiale der Kinder beitragen. Dazu ist es notwendig,
dass sie lustbetonte, erlebnisreiche und lebensnahe Wahrnehmungssituationen und Selbst-
wirksamkeitserfahrungen für die Kinder ermöglichen,

3.4 Schlafen

Voraussetzung für die gesunde Entwicklung von Kindern ist ausreichender Schlaf. Beson-
ders in der Altersgruppe der unter Sjährigen Kinder ist das Schlafbedürfnis sehr individuell
ausgeprägt. Das bedeutet, dass Kinder dieses Alters weder „wach gehalten", noch zum
Schlafen „gebracht" werden sollen. Deshalb muss auch außerhalb der üblichen Ruhezeit
nach dem Mittagessen jederzeit die Möglichkeit zum Schlafen bestehen.
Aus diesem Grund muss sowohl ein Raum, der ausschließlich zum Schlafen dient, als auch
ein Rückzugsraum für ruhigere Aktivitäten und individuelle Ruhepausen vorhanden sein.
Bewegungsräume für die Mittagsruhe herzurichten, empfiehlt sich nicht. Räume die zum
Toben und Bewegen anregen, lassen sich kaum im Handumdrehen zu gemütlichen Schlaf-
räumen umfunktionieren. Zudem sollen Krippenräume generell klar in verschiedene Funkti-
onsbereiche gegliedert sein, um den Jüngsten die Orientierung zu erleichtern.
Zumindest für die jüngeren Krippenkinder müssen individyelle Schlafmöglichkeiten (Bett-
chen, Körbe, etc.) zur Verfügung stehen. So kann das Bett individuell mit eigener Bettwä-
sche, Kuseheltieren, Bildern, Fotos, etc. ausgestattet werden und es entfällt zugleich das
lästige „Betten bauen". Ausgelegte Matratzen eignen sich allenfalls für die älteren Krippen-

kinder. Sogenannte KrippenstoGkbetten, mit denen einige Kinderkrippen bereits gute Erfah-
rungen Qemacht haben, bieten eine raumsparende Lösung an.
Für den Schlaf- und Ruheraum wjrd Je nach Ausstattung und Konzept eine Fläche von
16 ma;- 30 m2 empföhlen.
Für die beim Einschlafen cfer Kinder erforderliche Fachkraft ist ein Platz im Schlaf- und Ru-
heraum einzuplanen. Es empfiehlt sich zudem eine Sichtverbindung vom Gruppenraum oder
vom Flur zum Schaf- und Ruheraum zu schaffen. Dadurch können die Kinder ohne Störung
im Auge behalten werden.
Der Raum zum Schlafen sollte ruhig gelegen, schallgedämmt sein und eine Verdunklungs-
möglichkeit haben

3.5 Essen

Mahlzeiten sollen in entspannter, ruhiger Atmosphäre in einem eigenen Raum stattfinden.
Wenn kein eigener Raum zur Verfügung steht, kann das Essen auch in einem separaten
Bereich des Gruppenraums stgttfinden. Gemeinsames Essen in einer Mensa in großer Al-
tersmischung zum gleichen Zeitpunkt eignet sich nieht für Krippenkinder. Dazu sincl die zejt-
lichen Nahrungsbedürfnisse zu unterschiedlich. Krippenkinder essen nämlich in der Regel
deutiich früher (ca. 11:00 Uhr) als Kindergartenkinder.
Die Tische sollten zum Essen ansprechend gestaltet werden. An einem Tisch sollen vier bis
sechs Kinder Platz finden, die dort während der Mahlzeiten von einer Fachkraft unterstützt
werden können. Geeignete Sitzgelegenheiten gibt es in unterschiedlicher Ausführungen.
So wird mit (teilweise eingebauten) Bänken, Hochstühlen mit Trittstufen und Stühlen mit
Lehne, bzw. Armlehnen gearbeitet. Häufig werden aber auch Hocker (mit 22 Zentimeter Hö-
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he) empfohlen, die nur so hoch sind, dass die Kinder mit den Füßen bequem auf den Boden
kommen und nicht eingeengt sind.
Ebenso sollte bei der Einrichtung des Essplatzes an die Bedürfnisse der dort eingesetzten
Fachkräfte gedacht werden; zum Beispiel durch die Bereitstellung höhenverstellbarer Stühle.

Da leichtes Kunststoffgeschirr für kleine Kinder schwer zu handhaben i$t, sollte das Geschirr
aus Porzellan sein. Außerdem werden durchsichtige Becher empfohlen, damit die Kinder
beim selbständigen Einschenken leichter abzuschätzen lernen, wann der Becher voll ist,
Kleine Kinder sollten auch kleine Teller und kleine Löffel zum Auffüllen haben. So lernen sie
durch selbständiges Bedienen sich keine „Riesenportionen" auf die Teller zu füllen und so-
mit besser einzuschätzen wie viel sie essen wollen oder können.

3.6 Pflege

Der Sanitärbereich sollte über 2 WaschbeckenA/Vaschrinne und 1 WC in alters- entspre-
chender Höhe für jeweils 10 Kinder verfügen.
Die Toilettenkabinen müssen ausreichend Platz bieten, damit eine erwachsene Person dem
Kind Hilfestellung leisten kann.

Ausreichend große absturzsichere Wickelmöglichkejten müssen zur Verfügung stehen, die
für die größeren Krippenkinder selbständig zugänglich sind. Die gültigen Unfallvorschriften
sind hier zu berücksichtigen. Die Raumtemperatur im Sanjtärberejch soll 24 Grad nicht un-
terschreiten.

Eine Dusche oder Babywanne zur Pflege der Kleinstkinder sowie eigene Boxen fürjecfes
Kind, in denen die benötigten Pflegemittel und Kinderkleidung aufbewahrt werden, sollten in
Griflweite zum Wickeltisch zur Verfügung stehen.
Es wird empfohlen den Wickelbereich in der Nähe des Gruppenraums einzurichten. DadurGh
werden lange Wege vermieden und die Abwesenheitszeiten der Fachkräfte in der Kinder-
gruppe verringert. Ausstattung und Lage des Sahitärberejchs sind so zu gestalten, dass die
Intimsphäre der Kinder gewahrt wird,

Alle Räume in Kinderkrippen, auch Sanjtärräume, sind immer auch „Spielräume für Kinder".
Deshalb sollte der Sanitärbereich räymliche Bedingungen bieten, die esmögliGh machen,
dass Kinder spjelerisch Erfahrungen mit dem „Element" Wasser machen könhen.

3.7 Übergabe

Viele Kinder werden mit Kinderwagen, Buggys, etc. in die Einrichtung gebracht. Diese Fahr-
zeuge werden von den Eltern zum Terl in der Bnrichfung „geparkt" und nicht wiecler mitge-
nommen. Um die Kinderwagen, Buggys etc. vor WJtterungseinflüssen zu schützen, sollte in
jeder Einrichtung ein Abstellraum zur Verfügung stehen.
Der Abstellraum sollte pro Gruppe ca. 12 m2 groß sein, geschlpssen (wind- und regensicher),
belüftet und nach Möglichkeit beheizbar.
Im Vergleich zu Kindergartenkindern, sollte die Garderobe für unter 3-jährige niedrigerange-
bracht sein, damit auch kleinere Kinder ihre Haken gut erreiGheh können. Die Abstände zwi-
sehen den Haken und die Ablageflächen sollten deutTich größer sein, damit auch Wechsel-
wasche ihren Platz findet.
Eine Möglichkeit Kleinstkinder altersgemäß an- und auszuziehen sollte eingeplant werden.
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4. Funktionsräume

4.1 Eltern

Gespräche mit den Eltern finden in unterschiedlichen Korrimunikationsformen statt. Dazu
gehören Tür- und Angelgespräche, aber auch geplante und sfrukturierte Treffen wie Auf-
nahmegespräche, Integratiönshilfeplangespräche, Konfliktgespräche, etc..
Ein angenehmer Gesprächsort, der einladende Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten bietet,
kann dazu beitragen, dass Eltern sicti wertgeschätzt und willkommen fühlen. In diesem Sjn-

ne sind auch Flure und Garderobenbereiche zu gestalten.
In der Eingewöhnungszeit bleiben Eltern oft bis zu vier Wochen (individuell) mit ihren Kindern
in der Tageseinrichtung. In dieser Zeit verlassen sie häufig nur für kurze Zeit den öruppen-
räum, bleiben aber in unmittelbarer Nähe. Um diese Wartezeiten angenehm zu gestalten,
sollte ein Aufenthaltsraum für Eltern zur Verfügung stehen. Rahmenbedingungen dafür sind
der Zugang zu Sanitärantagen für Erwachsene, die Möglichkeit zur Getränkezubereitung urid
der Zugang zu Büchern und Zeitschriften.
Darüber hinaus kann solch ein eigener Aufenthaltsraum zusätzlich für über Tür- und Angel-
gespräche hinausgehende Gespräche zwischen Erzieherinnen und Eltern aber auch für Ge-
spräche zwischen Eitern untereinander genutzt werden.
Wenn kein eigener Raum zur Verfügung steht, kann b6i freien Kapazitäten dafür auch das
Personal- oder Pausenzimmer genutzt werden.

4.2 Personalräume

Pro Einrichtung soll ein Büroraum und ein ausreiGhend großer Personalraum (einschlteßliGh
Garderobe) zur Verfügung stehen.
Dte Personaltoiletten sollten möglichst in der Nähe de& Gruppenraums liegen.

4.3 Küche
s

Auch wenn in der Einrichtung oder äer Krippengruppe nicht selbst gekocht wird, sollte zur
Zubereitung von Zwischenmahlzeiten unä Aufwärmen von Speisen oder Getränken eine
funktionstuchtige Küche vorhanden sein. Werden dagegen Mayptmahlzeiten iri cler Küche
zubereitet, muss die Küche separat untergebracht sein und es müssen LagefmoglJGhkeiten
für Lebensmittel vorhanden sein. Darüber hinaus sind die jeweiligen Anforderungen der Le-
hensmittelhygienevorschrifteneinzuhalten. -

5. Allgemeine Hinweise

5.1 Hygiene*

Vorbemerkung:
Den Anforderungen an die Hygiene kommt in der Kinderkrippe eine besondere Bedeutung
zu. Spielmaterial und Gebrauchsgegenstände müssen den Bedürfnissen der Altersgruppe
entsprechen. Besonderes AygenmerK ist auf die toxikologische Unbedenklichkeit, Aller-
genarmut und die hygienische Reinigungsmöglichkeit clerjenigen Gegenstände und Materia-
lien zu richten, mit denen die Kinder direkt in Kontakt kommen. Ebenfalls sind nach § 36 In-
feRtionsschutzgesetz (IfSG) Kinder- und Jugendeinrichtungen verpflichtet, jn Hygieneplänen
innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Mit
den Hygieneplänen wird der Zweck verfolgt, Infektionsrisiken in den betreffenden Einrichtun-
gen zu minimieren.
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Wickeltische sind nach jeder Benutzung desinfizierend zu reinigen (Desinfektion kann entfal-
len, wenn Elnmalunterlagen verwendet und nach jeder Benutzung gewechseltwerden).
Windelbehälterfür schmutzige Windeln sind täglich zu leeren und nach erfolgter Desinfektion
zu reinigen. Mülltüten mit Ejnwegwindeln sind mit dem Hausmüll zu entsorgen.

Babyflaschen und Sauger sind in einem Geschirrspüler bei mindestens 60°C zu waschen
und zu trocknen oder in einem Vaporisator aufzubereiten und bis zur nächsten Verwendung
trocken und geschützt aufzubewahren

Bettwäsche muss, um eine Übertragung von Krankheitskeimen, Läusen etc. zu vermeiden,
personengebunden verwendet werden. Zur Aufbewahrung ist die Bereitstellung eines Bet-
tenregals mit abgetrennten Fächern empfehlenswert. Die Häufigkeit des Wäschewechsels ist
vom VersGhmutzungsgrad abhängig. Grundsätzlich ist verunreinigte Wäsche sofort zu wech-
sein. Matratzen sollten eine flüssigkeitsundurchtässige Oberfläche oder einen solchen Bezug
aufweisen, um Durchfeuchtung zu vermeiden und eine leichte Reinigung zu ermöglichen.

Hygiene im Außenbereich:
Aus dem Spiel- und Fallsand sind Verunreinigungen, wie Laub und Tierkot regelmäßig zu
entfernen

5.2 Sicherheit**

Vorbemerkung:
Kinder unter 36 Monaten sind nur ejngeschränkt in der Lage, Gefahren zu erkennen, ihnen
auszuwejchen oder sie zu bewältigen. Beim Bau und bei der Einrichtung von Krippen ist
deshalb in besonderem Maße auf eine sichere Gestaltung zu achten.
An bauliche Anlagen, Einriehtungsgegenstände, Spielzeug und Spielpläfczgeräte sind speziel-
Ie Anforderungen zu stellen, die sieh hinsichtlich ihrer sicheren Ausführung und Gestaltung
an der vorgesehenen Altersgruppe orientieren nnüssen. Bei einer gemeinsamen oder ab-
wechselnden Nutzung der Räume von Kindertageseinrichtungen durch Krippen-, Kindergar-
ten- und/ oder Hortkinder müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die derjüngs-
ten Altersgruppe gerecht werden.

Gebäude:
Einciangsbereiche sind so auszuführen, dass sie mit Kinderwagen srcher befahren werden
können. Hinweise sind z. B. in DIN 18024 (bzw. Norm--Entwurf DIN 18030) enthalten.
Für Kinderwagen sind geeignete Abstellmögliehkeiten vQrzusehen.
An den Ausgängen zur Freispielftäche sind Stufen und Schwellen zu vermeiden,
Scherstellen an den Nebenschließkanten der Türen sind zu vermeiden. Dies kann bejspiels-
weise durch eine Abdeckung der Nebenßchließkanten (Fingerklemmschutz) erfolgen.
Aufenthaltsbereiche der Kinder, bei denen Absturzgefahren bestehen, müssen altersgerecht
gesichert sein.
Die Öffnungsweite von Absturzsicherungen (Geländer, Brüstung) darf maximal 8,9 cm betra-
gen. Das öffnungsmaß ist auch auf den lichten Abstand zwischen Trittstufen von Treppen
und auf Einfriedungen im Außenbereich anzuwenden.
Treppen in Aufenthältsbereichen von Krippenkindern sind zu sichern.
Dies kann z. B. durch Türchen oder Kinderschutzgitter (Mindesthöhe 60 cm) erfolgen,

Ausstattung:
Stühle und Betten sind so zu gestalten, dass die Kinder bei Ihrer Benutzung nicht gefährdet
werden. Hierzu gehört z. B. dass Stühle stand- und kippsicher sind.
Für das Schlafen eignen sich Z.B. Kinderbetten nach DIN EN 716-1. Hinweise sind z. B. in
DIN EN 13453-1 und DIN EN 13453-2 enthalten.
Für Krippenkinder sind auf ihre Körpergröße abgestimmte Sanitärobjekte vorzusehen
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Wickelplätze sind so auszuführen, dass Kinder nieht herunterfallen können. Als geeignete
Ausführungen können z, B. seitliche und rückwärtige Aufkantungen von 20 cm Höhe ange-
sehen werden. Die notwendigen Utensilien müssen vom WickeltisGh aus leicht erreichbar
sein. Wickeltische sollten Aufstiegsmöglichkeiten bieten, um das Heben der Kinder zu ver-
meiden,

Für Bereiche, in denen Kinder von Körperausscheidungen gereinigt werden, sind geeignete
Hygienemaßnahmen bei der Beseitigung der Abfälle zu treffen.

An Herden, die für Kinder zugänglich sind, müssen folgende Sicherheitseinrichtungen vor-
handen sein:
Die Energiefreigabe erfolgt durch einen gesonderten Schalter, der außerhalb der Reichweite
der Kinder (ca. 1,7 m Höhe) installiert ist.
Ein Gitter, das ein Herunterziehen vori Töpfen verhindert. Eine nicht heiß werdende Vergla-
sung oder eine geeignete Gitterabschirmung gm Backofenfenster.
Geräte zurWarmwasserbereitung sowie Waschmaschinen und WäschetroGkner sind so auf-
zustellen, dass eine unbefugte Benutzung durch Kinder verhindert ist .Dies lässt siGh z. B.
erreichen, wenn sich die Geräte außerhalb der Reichweite der Kinder befinden oder in ab-
schließbaren Räumen oder Schränken untergebracht sind.

Außenspielflächen und Spielplatzgeräte:
Die Spielflaohen im Außenbereich sfnd hinsichtlich der Gestaltung und altersgerechten
Spielangebote so auszurichten, dass für Kinder nicht kalkulierbare Risiken vermieden wer-
den. Allgemeine Hinweise für Außenspielflächen, die sich an diesem Schutzziel orientieren,
finden sich z. B. in GUV-SI 8017, GUV-SI 8014, DTN EN 1176, DIN EN 1177 und DIN
18034.Spielplat2geräte nach DIN EN 1176 sind grundsätzlich erst für Kinder ab 3 Jahren
geeignet. Kinder unter 3 Jahre können sie nur unter spezieller Hilfestellung bzw. intensiver
BeauNchtigung durch Erzieher/innen benutzen.
Teiche, Feuchtbiötope u. a. dürfen für Krippenkinder nicht zugänglich sein.
Dies wird z. B. erreicht durch eine mindestens 1,00 m hohe Umwehrung, die nicht zum Klet-
tern verteitet.

* unter Verwendung des Rahmenhygieneplan für Kindereinriehtungen erarbeitet
vom LändeF-Arbeitskreis April 2007

** Merkblatt Kinderkrippen GUV-SR 2002
Ausgabe April 2006
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Anlage

Empfehlung für die Praxis zum
Übergang Kindertagesstätte
Grundschule im Landkreis Kassel in
Kooperation mit dem staatlichen
Schulamt für den Landkreis Kassel
und die Stadt Kassel

beschlossen durch den Krejsausschuss des Landkreises Kassel am 23.11.2010
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Leitgedanken

Der Eintritt in die Schule bedeutet für ein Kind und seine Eitern den Beginn eines
wichtigen neuen Lebensabschnittes. Damit einher gehen vjelfältige Erwartungen und
starke Emotionen. Eine erfolgreiche Schullaufbahn ist für einen gelungenen
Lebensweg und den späteren beruflichen Erfolg entscheidend.

Damit das Kind vom Bilduhgsangebot der Schule optimal profitieren kann, muss es
mit seinen Eltern zunächst auf drei Ebenen den Übergang in die Schule bewältigen:

- Viele Beziehungen aus der Kindertagesstätte müssen gelöst, viele neue
müssen geknüpft werden (interaktionale Ebene).

In der Schule kommen auf das Kind und seine Familie eine große
Anzahl neuer Abläufe und Anforderungen zu. Die Orientierung in
der Schule (Raum und Zeit), Umgang mit Materialien, und die
Bewältigung von ArbeJtsaufträgen in einem bestimmten Rahmen müssen
geleistet werden (kontextuelle Ebene).

Starke Emotionen müssen bewältigt und neue Kompetenzen
erworben werden. Eltern und Kind verändern ihre Identität (individuelle
Ebene).

Kinder machen in den KiTas vielfältige Erfahrungen und erwerben Kompetenzen, die
sie befähigen, mit Zuversicht dem neuen Lebensraum Schule motiviert entgegen zu
sehen.

Untersuchungen zufolge hat ein Drittel aller Kinder keinerlei Probleme mit dem
Übergang in die Schule, ein Drittel hat Anpassungsschwierigkeiten und das letzte
Drittel teilt sich in „Übergangsgewinner", die Probleme bewältigen fernen und
„Übergangsverlierer", die angepässt erscheinen,, denen aber auftretende Probleme
Schwierigkeiten bereften (W. Griebel/R.Niesel, 2007 S.1Q&).

Die kompetente Bewältigung von Übergängen (Transittonsansatz) und die
Entwicklung von Widerstandsfähigkeif (Resilienz), wird im Hessischen Bildungsplan
In der Bildungsvision „starke Kinder" als zentrale Fähigkejt für die Umsetzung von
Bildungs- und Lebenschancen in unserer Gesellschaft begriffen.

Um den Übergang erfolgreich zu bewältigen, bedarf es etner auf gegenseitigem
Vertrauen ruhenden Kooperationskultur der Eltern und pädagogischen Fachkräfte
von KiTa und Schule.

„Ein Übergang Ist dann erfolgreich bewältigt, wenn das Kind sich mit seiner
veränderten Identität wohlfühlt und die Jeweiligen Btldungsangebote gut für sich
nutzen kann." (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, S. 94)



Indikatoren einer gelungenen Ubergangsbewältigung

1. Für die Kinder

• fdentität und Kompetenz als Schulkind entwickeln
Aufbau neuer Beziehungen
Basiskompetenzen, wie Kommunikationsfähigkeit, Problemlösungs-
fähigkeit, Stressbewältigung einsetzen
Vorläuferfähigkeiten(Sprache, Mathematik) anwenden
Rhythmus der Schule kennen lernen und sich an der Schulkultur
betejljgen

2, Für die Eltern
das Kind in seiner neuen Rolle als Schulkind anerkennen und
unterstützen
Verantwortung bei der Mitgestaltung des Übergangs erkennen und
aktiv begleiten
sich mit der eigenen neuen Rolle identifizieren

3. Für die Erzieherinnen
• Kinder und Eltern langfristig auf den Übergang in die Grundschule
vorbereiten
Informationen über schulische Inhalte ejnholen
gemeinsames Bildungöverständnis entwiGkeln
sich als Moderatoren des Übergangs verstehen

4. Für die Lehrerinnen
mit KJTas kooperieren und auf die dort entwickelten Kompetenzen
aufbauen
Kommunikation und Austausch mit den KiTas pflegen
gemeinsames Bildungsverständnis entwickeln
Austausch mit KiTas über die Stärken und den individuellen
Forderbedarf eines Kindes

sich als Moderatoren des Übergangs verstehen

•

0

•

Praktische Umsetzung

Bei der Ausarbeitung eines Konzeptes zur Übergangsbegleitung ist zu
berücksichtigen, dass die individuelle, jnteraktionale und kontextuelle Ebene
ausreichend lange und intensiv bearbeitet wird.
Das Amberger Modell kann als ein gelungenes Beispiel empfohlen werden. Es
besteht aus 25 Bausteinen, die über das letzte Kindergartenjahr verteilt sind. Darin
werden alle Akteure intensiv beteiligt und die Wandlüngsprozesse systematisch
bearbeitet (s. Anhang, Kooperationskalender).



GesetsIiGhe Vorgaben

Für die Schulen legt die Hessische Verordnung zur Ausgestaltung der
Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe fest, dass „Grundschule und KjTa
durch eine angemessene pädagogische Gestaltung des Übergangs für die
Kontinuität von Erziehung und Bildung sorgen."
Zusätzlich ist der HBEP für die Schulen seit November 2009 verbindlich, für die
KiTas stellt er eine Empfehlung dar.

Quellenangaben

Hessischer Bildungs-und Erziehungsplan von 0 -10
W.GriebeI, R.Niesel" Forschungsergebnisse und pädagogische Ansätze zur
Ausgestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule",
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007
B.Netta, M.Weigel"Hand in Hand - Das Amberger Modell", Finken -Verlag, 2006
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Anlage

Mustergliederung einer Gesamt-
konzeption nach § 45 SGB VIII

in der Fassung vom 01.06.2013



MUSTEROUEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 - LANDKREIS KASSEL

Sehr geehrte Damen und Herren,
die folgende Mustergliederung einer Gesamtkonzeption naGh § 45 SQB VIII
(SGB = Sozialgesetzbuch) wurde durch den Fachbereich Jugend des
Landkreises Kassel erstellt und richtet sich nach dffm aktuellen
wissenschaftlichen Stand.

Zu Gründe wurden unter anderem der Bildüngs- und Erziehüngsplan
Hessen, die Berl'iner Mappe und das SGB VW gelegt.

Eine Gesamtkonzeption muss fäut Gesetz fölgencfe Inhalte
wfcierspiegeln:

räumliche, fschliche, wsrtschäftltche und personelfe
Voraussetzungen
(§4ySG@WII Absatz (2) Ziffer 1.)

gesellscfoafffiche und sprachlicffe Inifesgrattön
(§45 SCSBVIil.Absatz (2} Sffef^

ein gösundheits förderliches I..ei3ensiimf@icf in der Efnricfitung
sowie die gesundheitli&he Vorsorge und die medtzinische
Betteiiung
(§4S SGBVtf] Absatz (23 Ziffer 2.)

geeignete BeteMgungsverfähren von Kindern
(§4S StSBVl!) Aösate f2) ZiffsrS.).

MögficMKejten efer Beschwerde m persWicfiien
Angelegenhe'tten
(§45 SQBVIfl Msätz {2) Ziffer 3.)

Auskunft übef iWsßnahmen zw QuafitatsentwicWong un<j-
sicliierung
(§45 SQBV111 Absatz (SfSffer 't.J ,

* Schutiauftrag isei Kindeswohtgefährdliing
(§8a SG B VIII)

Die folgsnde MustGrglieclerung eiDer Gesamtkonzeption nach § 45 S@B
VIII soll Ihnen eine Hilfe bei der Erstellung Ihrer eicienen Gesamtkonzeption
nach §45 SGB VIII für Ihre Tageseinrichtung sein.
Der Inhalt .geseIlschaWictie und spracWGlie Integration (§45 Absatz (2)
Ziffer 2 S(aB VIII) findet sicfi in diversen Punkten wider und wird nicht extra
aufgeführt.

Mit freuncflichen Grüßen

Fachbereich Jugend
Fachdienst Tageseinrichtungen für Kincfer
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IVIUSTERGLIEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 - LANDKREIS KASSEL

Inhaltsverzieichnis:
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A2

A3
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Leitbild des Trägers

A 4 j Vorwort
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B 1 j Zielgruppen der Einrichtung

B 2 Bedarfssituation im Einzugsgebiet

B 3 J Gesetzliche Grundlsgeh

84

B 5

B 6

B 7

Rechtsträger (Träger der Einrichtung)

Mitarbeitende

Gebäude unä Außenfläche
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Regelungen

Gesunclheitsförderliches LebensümfeldB 8

m —(S e
•

C1

G 2

03

Pädagogische Gruhdhaltyng (PhUosophie des BJtdüngs- und Erziehungsplanes
in 1-lessen)

Bildungs- und Erziehungsprozesse

Methoden und Orgänisationsförmen der pädagogisGhen Arfaeit

C4 Übergänge (Tränsitionen)

C 5 I Beobachtung, Dokunientation und Planung der kindlichen Bildyngsverläufe

C6,

C7

Partnerschaftliche KQOperafiün miFEItern

Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten

C8

C9

C 10

Kooperation mit anderen Einrichtungen unO Personen

Maßnahmen zur QüalitätSehtwicKlung und Qualitätssjcherung

Öffentlichkeitsarbeit

C11

C 12

Kinderschutz

Geeignetes Beteiligungsverfahren von Kindern
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Schlusswort
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MUSTERGLIEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016- LANDKREIS KASSEL

Erlauterunaen und BeisDiele:

IBBI EC SHI I

AI Tageseinrichtung für J Name, Anschrift, Telefon, Fax, email, Intemet
Kinder

^
A 2 [Träger Name, AnscMrift, TelefGh, Fax, email, Internet

ii-...

Leitbild des TrägersA3

,1

A4 Vorwort

•I

B 1 j Zielgruppen der
Einrichtung

B 2

B3

Bedarfssituation jrn
Einzugsgebiet

Gesetzliche Grundlagen

I

B 4 } Rechtsträger (Träger der
Einrichtung)

I

i B 5 l IVlitarbeitende

;1;
I

Altersmischung (Aufnahme von U2, U3, Schulkinder,...)
Inklusion (Aufnahme von behinderten Kindern oder von Behinderung
bedrohten Kinder, Migration, ..>)

Infrastruktur (z.B. öffentliche Verkehrsmittel,. ..)
Lebensbedingungen

Grundgesetz
UN-Kirtderkonvenfion
SGBVIII
MKJGB

j

Verantwortungsbereich / -Delegattan (Wer macht was?)
Koo|:>erätionsstrü1(türen
ZHsammeriärbeit mit anderen Arbeitsfeldern/Gruppen des Trägers

Anzafit (Fachkräfte,...)
Aufgaöep und Kompetenzen der Leitung

Qualifikation, Funktion und Beauftragungen der Mitarbeiterinnen
Spezialisierungen Z.B. für Bildungsbereiche/Ältersgruppen
Zusatzqualiflkatiönen (US-Qualifizierung, Sozialwirtln, KiSS,
Faustlos, ...)
Teambesprechüngen, BesprechurigsstruKtur
Personalplanung

- PraKtlkantenlnnen
Kuchen- und Reinigungskräfte
Hausmeisterln '
,1 Eüro-Jobber'
Bürgerkräfte
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
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MUSTERGUEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 - LANDKREIS KASSEL

i Außenfläche

i 7

I

Regelungen im
organisatorischen
Bereich

i

t

-'1-
B 8 jGesundheitsförderliches

Lebensumfeld

Genaue Größe und Lage der Tageseinrichtung für Kinder
Räumlichkeiten (Gruppenräume, Mehrzweckraum, Wickelbereich,
Schlafraum, Werkraum, ,Snoezelraum',...)
Außenflächen

Besonderheiten

*••

Datum des Vertragabschlus$es nach §8a SGB VIII mit dem
öffentlichen Jugendhilfeträger

Öffnungszeit
Mittagsversorgung

Anmelde- / Aufnahmeverfahren (Z.B. AuTnahmekriterien, Zeiten,
Betreuungsverträge,Ansprechpartnerln)

Beiträge

Buchungszeitmodelle

Bring- und Abh'ölzeiten

SchließtageregQlung

Ferienregfalung

Interne Obergänge (Z.B. Krippe - Kindergarten)
Essens- und Getränkeangebot

Eltembeiträge (Essens-, Spiel-, Mjlch-, Teegeld)

Infektiönsschutz, Hygiene und Sicherheit
meidepflJehtige Krankheiten..,
Datenschutz , Z.B. Umgang mit Fotografien der Kinder

Regelung der .Besuchskinder'

Schallschutz

Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungsraum,,.,

Schlafen, Ruhen, Entspannen

helle und einlgdende Räume

keine Schadstoffe

Sieherheit

gesundheitsförderliche Ernährung

m

s

1
C1 Pädagogische

Grundhaltung
Bild vom Kind, Pädaaoaischer Ansatz' ocler Grandhaltuna

Verständnis kindlicher Entwicklung uhd Bildungsprozesse

Rolle der Emotionalität des Kindes

Bedeutung des Spiels

Rolle und Selbstverständnis der Fachkräfte

Beteiliauna (PartiziDatiön) von Kindern und Eltern

Geschlechtssensible Bildung

I Interkulturelle Bildung
J
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MUSTERGUEDERUNG EINER ©ESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 ~ LANDKREIS KASSEL

C2
'T

Bjldungs- und
Erziehungsprozesse

1 -Starke Kinder

:i

Emötionafität, soziale Beziehungen, Konflikte, Beteiligung,
Gesundheit, Bewegung und Sport und Lebenspraxis
Ehtwicklung von Resilienz, Kompetenz im Umgang mit Veränderung und
LemmethödischerKompetenz

GesuncLheitsförderuna und .Gesundheitsbilduna in folgenden Bereichen:
(Diese Punkte finden sich auch inCI - Pädagogische Grwdhaltung, 52 -
Bildungs- und Erzieh ungsprozessa, C3-Methoden und örganlsatiönsformen'
der pSdagogisfshen Arbeit und G 11 - Kindersctiütz wieder.)

Resilienzförderung, Suchtprävention und Stressmänagement (z.B.
Spielzeugfreier Kindergarten)
Bewegungsförderung
Ernährung
UnfallverhQtung und Verkehrserziehung -
Hygiene und Zahnpflege
G eschlechtssensible Bildung

2_-.Komtr!unika(ibnsfreudiae und medienkQrnDetente Kirider
Sprache und Literacy, Meclien

3 -Kreative, fantasievolleund entdeckungsfreüdiae Kinder
[ Bildnerische unci clarsteflende Kunst, Musik ürid Tanz

4 - Lernehde, forsehende uhd ehtdeckunasfreudiae Kinder
Mathematik, Natyrwissenschaften, Technik

t

;1

^'

1:

j C 3

s

5-Verantwörtuncisvolle und werteorientiert hahcletnde Kinder
Religiosität undWeneQrientierung, Ges&IIschaft, Wirtschaft und Kultur,
Dömökratje und Pplitik, Umwelt

Methoden und
Organ isationsform en der
pädagögisctien Arbeit

.;

C4 j Übergänge (TransitiQnen)

Tagesgestälfühg und Tagessfruläur
Rolle / Bedeutung der Stammgruppe
Angebotskfln.zept (offen, teiloffen)

PEQJektarbeit (z:.©. Waldiage, Exkursionen, Spielzeugfrei, ...)
Pärtmpätiori (z.B. Kiffderkönferenzen, Mitgestältüng VQn ßilclungs-
ünctEinriehtungtsgeseheben)

Räumkohzigpt: Gestaltung und Ausstattung (IVlaterial, B(iicher,
Medien, WefKzeüg) - Raum als 3. Erzieherlh
Gestaltung der Mahlzeiten

Gestaltung und MögjiGhkeiten der Ruhepausen /
RuckzugsmogfiehReiten
Für Gänztagskincfer ünä U3-Kinder; Ort und Gestaltung der
Schlafsituation (z.B. jndividüelle Schlafenszeit, Betten, Matratzen,
persönliche BettwäsGhe,...)

Gründsatzübörlegungen zur EntsA/icklung von Über^angskompetenz
(Nstaltung Von Übergängen ( Z.B. Familie-Krippe, Krippe-
Kindergarten, Ktndergarten-Schule / Hort )
Beispiele: Infans-Model),Amberger-Modell,

I
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MUSTERGLIEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH §45 SGB VII!
STAND VOM 01. AUGUST 201 6 -LANDKREIS KASSEI.

C5 Beobachtung,
Dokumentation und
Planung der kindlichen
Bildungsverläufe

--l-Grundsateübertegungen zu Sinn, Zweck und Form von Dokumentation,
Planung und Evaluation kindlicher Bildungsverläufe

Formen der DöKümentation

I

I

Entwjckiungsportfolio
Ergebnisse «ihdlieher Aktivitäten (Z.B. Zeichnungen, Fotos,
Lesetagebücher,...)

Gedanken / Aussagen von Kindern, Aufzeichnungen von
Gesprächen mit Kindern
Freie Beobachtung (z.B. Bildüngs-und Lerngeschichten)
Strukturierte Formen der Beobachtung bzw. Einschätzung, d.h.
Bögen mit standardisierten Frage- und Antwortmustern
Förderpläne
Bescnreibung der erreichten Kompetenzen

I

Formen von Evaluation und Planunä

pädggogisches PQrtfolio der Fachkräfte !

C6 Partnerschaftliche
Kooperation mit Eltern

"tl

i

EiMaewöhnuna und Verständnis von ErziehünäsDartneFSchaft
Verständnis des Beziehungsäreiecks (Kind- Eltern - Einrichtung)
Eingewöhnungsmodell
Anmeldegespräch / Aufnahmeverfahren
Begrüßungsmäppe (Informationen, FQrrnülare,...)

Beteiliauna vori Eltern

Elternbeirat (Wahlzeitpünkt, MitglJecter, Kcimpetenzen)

Eltemabende

Veranstaltungen

Projekte

Jährliehe Elternbefragung n'lit schriftlicher Information bzw.
Rückmeldung der Ergebnisse an die Eltern (Z.B. Aushahg am
schwarzen Brett)

Herstellung v©n TransDarenz

i

InförmatiQn über den pädagogischen Alltag (Aushänge,
Fötodokumentatteinen, etc üfcier Pläne und Aktivitäten)

Entwicklungsgespräehe (Turnus (jährliGh, halbjährlich,...), nach der
Eingewöhnungsphase, zur Vorbereitung des Überganges In die
Schule)

Elterngespräche zu aktuellen Anlässen, Tür und Angelgespräche

Hospitationen

Elternbriefe / Elt6rnä:eitung

Elterncafe
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IVIUSTERGLIEOERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 -LANDKREIS KASSEL

C7 Möglichkeit der
Beschwerde in
persönlichen
Angelegenheiten

•"'!

l

i

Anlieaeo/Besehwerdemanaäement

:2ur besseren Lesbarkeit wird durchgängig der Begriff „Eltern" verwandt. Die Aussagen i
dieser Mustergliederung einer Gesam(ko:nzeptiön gelten nicht nur für Eltern, sondern für)
alle Sorgeberechtigten

Stimulation

Wie werden die Kinder und Eltern ermutigt, thre Ideen und
Beschwerden offen zu äußern?

Kontaktpunkt

Wie und wo können die Kinder und Eltern ihr Anliegen/Beschwerde
vortragen?
persönlich, telefonisGh, per email» schriftlich, Kummerkasten

Eritgecjennähme/Annahme .des Anlieaehs/der Beschwerde

Wie wird das Anliegen/Beschwerde erfasst und dokumentiert?
Definition klarer Verantwortlichkeiten.

Zwischeninformation, Eingangsbestätigung

- Bearbeitung

Wie werden die Beteiligten in den Verbesserungsprozess mit
einbezogen?
Information aller Beteiligten, Transparenz.
Lösungsorienliertes prüfen des Ahliegehs; GgflS. moderierte
Gespräche mit allen Beteiligten

Seaktior

Wie erfolgt die Rückkopplung an die Kinder yncl Eltern'?
Gibt es für ungelöste Konflikten die Möglichkeit einer; externen
Mödiation?

Auswertung

Wie wertfen die Anliegen/BeschWerden der Kineler ünä der Ettern
quantitativ und qualitativ analysiert? Funktioniert das
Beschwerdemanägement?

Im komplexen sozialen Geschehen einer Tagesseinrichtung für Kinder ist es
(anvermeicjljcH, dass es zu Unzi.ffriedenheiten Einzelner kommt. Um solche
lAnliegen oder Beschwsrden zu einer zufriedenstellenden Lösung zu föhren,
ist die Entwicklung von verbinclltchen Handlungsabläyfen erforderlich
Zu beachten .ist, dass zunäehstauf der Ebene der unmittelbar Betroffenen
eine Uisang gesucht ürid auf diese Ebene zurückverwiesen wird, wenn
Anliegen und Besehwerden an anderer Stelle eingehen,
Wenn dies nicht niöglich ist, wird das weitere Vorgehen festgelegt
In diesem wtrd geklärt, wer ein Anfiegen oäereine BesGhweFclein wölcher

I Form annimmt, Z.B. mit einem Vordruck, wie und durch wen dieweitere
l Bearbeitung und die Rückmeldung an den Absender des Anliegens/del"
Beschwerde erfolgt.
DJeser Ablauf ist allen Beteiligten transparent und verstänctlich zu yerrnitteln.
Es ist regelmäßig die Effektivität des Verfahrens zu überprüfen und die
Kyncienzufriedenhejt zu evaluieren, z,B. mit einer Befragung.

i

i_,..„.:J.„
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MUSTERGUEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB VIII
STAND VOM 01. AUGUST 2016 - LANDKREIS KASSEL

C8 Kooperation mit anderen
Einrichtungen und
Personen

G 9

Tagespflegepersonen
Grundschule

Schule mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schule füriemhitfe,
Schule für Praktisch Bildbäre, Schule für Körperbehinäerte, Schule
für Erzlehungshilfe, Schute für Hörgeschäciigte, Schule far Blinde,
Schule für Sehbehinderte, Schule für Kranke, Sprachheilschule)
Insoweit erfahrene Fachkraft nach §8ä SGB VIII |
Fachbereich Jugend/Jugendanit

1. Fachaufsieht

2, Fächberatuhg

3, Frühförderung

4. Erziehungsberatungsstelle
5. Allgemeiner Sozialer Dienst

Gesundheitsamt

Familienbildungsstätte
Ärzte

Therapeuten

Zusatzangebote im Hause, wie Z.B. Spielgruppeh, Vorlesepaten,
dtverse Kurse

anderen Kincfertageseinrichtungen
Ausbildungsinstitutiönen (FaGhakademien, Universitäten,
Fachhöchschulefl, BerufsfaGhschulen)
FeüerweHr, Polizei, Kirche, Vereine (©emeinweSenörifentierung),

i

I

IVIäßnahmen zur
QualitätsentwieKlüng und
QualitätssiGherung 1

Standardisiertes Qualitätsmanaaerhent
Verfatiren naeh ... (zb. ISO 9ÖÖO, Quasi,...) - Eiatum der
Zertjfizieryng

oder:

Teamentwiekluna

Supen/ision
Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team
Züsammeharbeif inperRalt:) der Einrichtung „. -

Personalentwicklüna
FDrtbilcIung.Weiterbildung
Auswertung und Reflexion
Befragungen der Eifern, Kinder, MitarBeiterlnnen
Mitarbeitergespräche, Konfliktmanagement...

KorizeDtionsentwicklynci
Rhythmus der Reflexion und Fortschreibung
Auseinandersetzung nriit padägogisehen WeiterehtwiGklungen
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MUSTERGUEDERUNG EINER ©ESAMTKÖNZEPTION NACH §45 SGB Vlll
STAND VOM 01. AUGUST2016 - LANDKREIS KASSEL

C 10 Öffentlichkeitsarbeit Präsentation von Inhalten und Organisation der Einrichtuhg
Intemetpräsentation
Zusammenarbeit mit der Presse

Veranstaltungen
Präsentationen von Arbeits- und Projektergebnissen im Umfelcl
Tage der offenen Tür

C 11 Kinderschutz

J
I

S£hut2konzeBt:

Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko
Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls Verwahrlosung,
Gewalt und Missbrauch,...)
Umgang mit SuchtgefäHrdüng und Suchterkrankuhg des Kindes und
der Eltern

Umgang mit häuslicher Gewalt
Umgang mit psychischen Erkrankungen
Sexualpädagogisches Konzept

"1

C12

l

i

t

Geeignete
Beteiligungsverfahren
von Kindern

=;

Diese Punkte finden sich auch in C1 - Pädagogische Gmndhaltung, C2 -
Bilelungs- und ErziehüngsprOZesse und C3- Methoden und
Organisations formen der pädagogischen Arbeit wieder.

Bild vom Kind

RQlle/Haltühg des/der Erzieherin
Biidungsverständnis
Kjnderreehte

Wie werden Regeln/Struktüren erarbeitet und mit welchen Zielen?

FotaendeKompetenzen sollen KMder erwerben (Demokratie und Polifik):

•j:
•i

L...- i

Einsicht in Regeln und Strukturen von Mehrheitsentscheidungen un(J
Minderheitenschutz gewinnen

Gesprächs- und Abstimmungsregeln akzeptieren und einhalten
Einhringen und Qberdenken des eigenen Standpunktes/der eigenen
Mein ung
Andere Ansichten anhören und respektieren

Grundver$tändnjs dafür entwickeln, dass Kinder R6chte haben und
dafür eintreten

Grunäverstandnis über das demoRrafjsche System cler
Bundesrepublik in Grundzügen erwerben (z.B. Wissen darüber, dass
es gewählte VölksveriSreter gibt, Parteien mit ünterschiedliGhen Zielen
ynd das in regelmäßigen Abstähcien gewählt wird)

Grundverständnis darüber erwerben, dass es ein Rechtssystem gibt,
welches unabhängig von der Regierurig ist

Mögliche Arbeitsformen sind.:

Speiseplan der Kita

Einrichtung ynd Gestaltung der Räume
Anschaffuftgien von Spielmaterial und Kinderbüchern
Nutzungvon Fluren undWaschrSymen

Gestaltung des Tagesablaufes (z.B. Essenszeiten, Ruhezeiten,
Spielen im Garten)

Ziele und Zeitpunkt von Untemehmungen

Regeln in der Kita (was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten
werden? Was passiert, wenn ETzieherinnen oder andere
..£^^^^.Eeäe!n..ni'^Lem!t1altenZ-

!

;i

t

f
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MUSTERGLIEDERUNG EINER GESAMTKONZEPTION NACH § 45 SGB Vlll
STAND VOM 01. AUGUST 2016 - LANDKREIS KASSEL

l

Gestaltung von Kjnclergeburtstagen C/Verden sie gefeiert und wenn
ja, wie? Wer bestimmt die Geburtstagsgäste?)
Mitbringen von Spielzeug
Teilnahme an Angeboten und Projekten - gibt es bei Nichtteilnahme
für die Kinder eine echte Alternative?

Schlafen, ruhen, entspannen -oder spielen
Bekleidung der Kinder (im Sommer, im Winter, bei Regen oder
Sonnensehein)
Der Aufenthalt in anderen Räumen der Tagesseinrichtung für Kinder
oder im Garten

Spielen mit Freundinnen und Freunden
Spielen ,ohne Aufsicht'
Auswählen können bei den Mahlzeiten - gibt es Alternativen?
Erzieherinnen aussuchen können

Rückmeldung geben bezogen auf Erzieherverhalten (Erwachsene
kritisieFen), Veränderungswünsche, Wunsche und Vorschläge aller
Art
NEIN-sagen können
Mitbestimmen auch außerhalb der Kita (in derWohnumäebung)

•I

i

I

Schlusswort

Datum, rechtsgültige Unterschrift der L&itüng der Tageseinrichti.frig für Kinäer

Datum, rechtsgültige Unterschrift des Trägers

Quellenanaaben der GesamtkonzeDtion nach S45SGBVIII:

•

Anlagen des Trägers /Anlaaen der Taaesei n richtu n fl fü rKi nder:

Satzung des Trägers
Satzung der Tageseinrichtung für Kinder
Schutzkonzept
Vordrucke für Eltern

Anlagen der Musterciliederuna einer Gesamtkonzeption nach §45 SGB VIII:

AnlageOI: Vordruck Anliegen/Beschwerde
Anlage02: Flussdiagramm für den Ablauf bei Anliegen/Beschwerde

• AnlageOS: Vereinbarung §8a SGB VIII
« Anlage04: Ablaufschema §8a SGB VIII
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Anlieaen/Beschwerde

Datum

Empfänger

Herr/Frau
Person/Name des Empfängers - verantwortliche Person für Anliegen/Beschwerden

Absender

Name
•4-'-

Adressfr

Telefon

email

Betreff

Beschreibung

„„„W„^^I.V.,i.!„d,„,,t„„,s.v,,

..^.-..-„.—.......1

Vorschläge/lcteen

Zur weiteren interner» Bearbeitung

Eingang: 13 persönlich Ö telefoniSGh 0 schriftlich 0 email O

Bearbeitung _JA/er^jyanne).:_„,__,._.._ _,._.,.,_.______.___...._..... _...._„...._...............!3.atum:_

Weiterleitung ._^S..ßiM^l _..................................................................................._..„__ Datum:

Ergebnis

Absender wird über das Ergebnis infomiiert:

j!f?^r^!l!l§rt?.!,!l'*'i§meM,, -.Äffi.—.......

Anlageoi zur Mustergliederung einer Gesamtkonzeption nach § 45 SGB Vlll - Stand 01. Juni 2013



Flyssdjagramm für den Ablaut bei An^

Eingang einer/s
AnlJegens/Beschwerde

Annahme

Information an alle
Beteiligten

I
Eingangs-

bestätig ung

l

•-.

Termin mitallen
Beteiligten

Lösung
gefunden ?

Rückmeldung an
den Eingebenden

l
Umsetzung in der
TageseinriGhtung /

Teamsitzung

I
Auswertung des

Verfahrens, Erhebung der
Zufriedenheit

-*

Wie und wo kann man sein Ariliegen/seine Beschwerde äußern ?

Definition: Was ist ein Anliegen/eine Beschwerde?
Wer ist verantwortlich ?

Dokument

Dokument

RuGkmeldungan
den Eingebehderi

Bei ungelösten
Konflikten Angebot
der externen
Mediation

I

Herstellung von Transparenz

Standard festlegen: Bis wänri soll
der Eingang bestäfigt werden f

SachverhaltsaBfKlärüng
Gemeinsame Suehs naefi LSsungeh

Dokument

Auswertung des
Verfahrens, Erhebung der

Zufried&nheit

Funktioniert das Beschwerdemanagement ?

AnlageOZ zur MustergliederUng einar GesarritKonzeptloa nach §45 SGB VIII—Stand 01. Juni 2013



Ve rei nba run g
gern. § 8a Sozialgesetebuch Vlll (SGB VIII)

zurWahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung

Zur Umsetzung der Vorgaben der §§ 8a Abs. 2 und 72a Säte 3 Sozialgesetzbuch VIII
- Kinder- und Jugendhjlfe treffen

-nachfolgend Träger der Kindertageseinrichtung genannt -

und

der KreisauSschuss des Landkreises Kassel
-naohfolgend Träger der öffentlichen Jugendhitfe genannt-

folgende Vereinbarung:

Allgemeiner Schuteauftrag

(1) Aufgabe der Kinäer- und Jugendhilfe N es, Kincler und Jugendlichö vor Gefahren
für ihr Wohl zu schützen.

(2) Der Träger der öffentliGhen Jugendhilfe hat dje Verantwortung für die Si©herstel-
lung der Leistungen urid Aufgaben nach Maßgabe des Achten Buches Söziatgesetz-
bueh - Kinder- und Jugendtiilfe (SGB VIII); Dazu gehören die Wahrnehmung des
staatlfcheri Wächteramtes und die Realisierung des SGhUtzauftrages für Kiflcier und
Jugendliche bei der Gefährdung ihres Wohl?.

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung erbringt Leistungen gegenüber Eltern und
Kindern auf ©mndlage des SöB VIII und des HessiSGhen Kinder- unä Jugendhilfe-
gesetzbuehes (HKJGB). Er stellt jn diesem Rahmen sicher, dass Kinder nach § 1
Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII vor ©efahren für ihr Wöht geschützt werden. Der Träger der
Kindertageselnrichtung stellt mit dieser Vereinbarung und üb$r jnnerbetriebliche
Maßnahmen sicher, dass er die Verpflichtunger) aus den gesetzlichen Bestimmun-
gen der §§ 8a Abs. 1 und 2 sowie 72a SaU 1 SQB VIII einhätt.

Gewjchtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung und Risikoeinschäteung

(1) Nimmt eine Fachkraft cler Kjnclertageseinri©htung des Trggers Anhaltspunkte
wahr, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten, teilt sie diese der zuständigen
Leifung mit.

(2) Ergeben sich im Rahmen einer darin verbindlich durchzuführenden kollegialen
Beratung gewichtige Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Kindeswöhlgefährdung,
erfolgt die Abschätzung des Gefährdungsrisikos in einem nächsten Schritt unter Ein-
beziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft,
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(3) Unbeschadet sonstiger Regelungen muss die zur Abschätzung des Gefahrdungs-
rjsikos zu beteiligende Fachkraft über folgende Qualifikationen verfügen:

einschlägige Berufsausbildung,
Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung,
Praxiserfahrung im Umgang mitKindeswohlgefährdung und Problemfamilieh,

• Kompetenz zur kollegialen Beratung,
persönliche Eignung,

(4) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dem Träger der Kindertageseinrich-
tung Namen und Kontaktdaten von insoweit erfahrenen Fachkräften zur Verfügung
und stellt deren Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten der Kindertageseinrich-
tung sicher (Anlage 1). Die Inanspruchnahme dieser Personen ist für den Träger der
Kindertageseinrichtung kostenfrei. Bei der Einschaltung der erfahrenen Fachkraft
werden die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. Sofern
der Träger der Kindertageseinrichtung auf andere insoweit erfahrene Fachkräfte zu-
rückgreift, so hat er die dadurch ggf. entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen.

(5) Die Personensorgeberechtigten und das Kind sind bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrjsikos frühest möglich einzubeziehen, soweit hierdurch nicht der wirksame
Schutz des Kindes in Frage gestellt wird.

§3
Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen

(1) Halfen die Fachkräfte zur Abwendung des GefährdungsrisikQS Hilfen für erforclep
lieh, welche die Kjndertageseinrichtung selbst anbietet, ist bei dett Personensorge-
oder Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Hilfen hinzuwirken.

(2) Sind zur Sicherung des Kindeswohlsandere oder weitere Maßnahmen und l-1ilfen
erforderlich, so werden den Personensorge- oder Erziehungsberechtigfen Wege und
Möglichkeiten zu deren Inanspruchnahme aufgezeigt

(3) Der Träger der KindertageseJnrictltung prüft im, Rahmen seiner Mögfich keiten, ob
di@ empfohlenen Maßnahmen und Hilfen in Anspruch genommen werden und
dadurch der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet wird.

§4
Information des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Erscheinen dem Träger der Kindertageseinnchtung die von den Personensorge-
oder Erziehungsberechtigten angenommenen Hilfen als nicht ausreichend, wird von
den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten keine Hilfe angenommen oder
kann sich der Träger der Kindertageseinrichtung nicht Gewissheit darüber verschaf-
fen, ob durch die mit den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten vereinbarten
Hilfen der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet werden konnte, so informiert er
die Personensorge- oder Erzjehyngsberechtigten darüber, dass eine Information des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt.
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(2) Ist wegen der in Abs. 1 genannten Gründe eine Information des Trägers der Öf-
fentfichen Jugendhilfe erforderlich, so erfolgt diese Information durch eine Leitungs-
kraft der Kindertageseinrichtung. Die Information an den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe erfolgt schriftlich und enthält insbesondere

Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität und gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Kindes,
Namen und Anschrift der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, so-
weit diese vom gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes abweicht,
Aussagen zu den gewichtigen Anhaltspunkten für die Kindeswohlgefährdung,
das Ergebnis der mit einer erfahrenen Fachkraft vorgenommenen Risikoein-
Schätzung,
Angaben zu den den Personensorge- oder Erzjehungsberechtigten benannten
Hilfen sowie dazu, ob die erforderlichen HJIfen nicht bzw. nicht ausreichend
angenommen wurden oder der KJndeswohlgefährdung damit nicht wirksam
begegnet werden konnte.

(3) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestätigt dem Träger der Kindertagesein-
richtung unverzüglich schriftlich den Eingang der vorgenannten Mittejlung.

Verfahren bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes

(1) Ist die Gefährdung so akut, dass bei Durchführung der vereinbarten Abläufe mit
großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes niGht gesichert werden kann, so liegt
ein Fall der drjngenden Gefährdung des Kindeswohls vor. Von einer ciringenden ©e-
fährdung des Kindeswohls kann außerdem gegebenenfäfls in den Fällen ausgegan-
gen werden, in denen die Persönensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind, bei der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken.

(2) In diesen Fällen ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich telefo-
nisch, per FAX/E-Mail oder persönlich zu Jnformieren und weitere VerfahrenssGhritte
sind mit diesem abzustimmen.

Datenschufcz

(1) Die Weitergabe von Informationen an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist
unbeschadet der einschfägigen datenschutzrechtltchen Regelungen regelmäßig zu-
lässig, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswöhls festge-
stellt wurden, die gem. § 2 dieser Vereinbarunä iri der Kindertageseinrichtung durch-
geführten Handlungsschritte zur Abwendung dieser Gefährdung jedoch nicht aus-
reichten oder eine dringende Gefahr für das Kfndeswohl vorliegt,

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung verpfljchtet sich, die einschlägigen Daten-
schutzbestimmungen in entsprechender Weise wie der Träger der Öffentlichen Ju-
gendhiife zu beachten und im Rahmen betriebsinterner Standards sicherzustellen,
dass der Schütz der personenbezogenen Daten bei deren Erhebung und Verwen-
dung gewährleistet ist.
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Dokumentation

(1) Der Träger der Kindertageseinrichtung stellt sicher, dass die Fachkräfte die
Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umge-
hend schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren.

(2) unbeschadet weiter gehender intemer Regefüngen verpflichtet sich der Träger
der Kindertageseinrichtung die Dokumentation aller Handlungsschritte gern. §§2 bis
5 sicherzustellen. Die Dokumentation beinhaltet jeweils mindestens:

beteiligte Fachkräfte,
zu beurteilende Situation,
Ergebnis der Beurteilung,
Art und Weise der Ermessensausubung,
weitere Entscheidungen,
Definition derVerantwortlichkeiffür den nächsten Schritt,
Zeitvorgaben für Überprüfungen.

§8
Qualjtätssjcherung

(1) Der Träger der Kindertageseinrichtung stellt die sachgerechte Unterrichtung der
Leitung sowie der weiteren Fachkräfte der Einrichtunci über äie sich aus § 8a SGB
VIII ergebenden Verpflichtungen bei der Wahmehmung des Schützauftrages bei
Kindeswohlgefährdung sicher.

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung gewährleisfet durch geeignete Maßnah-
men die Einhattung der Verfahrensschritte gem. der §§ 2 bis 7. EJn ggf. vorhandenes
Schutzkonzept wird dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Kenntnis gegebeh.
Entsprechendes giilt für Änderungen des Schutzkonzeptes.

KooperatJQn und Evaluation

(1) Der Träger der öffentlitehen Jügencthilfe informiert die Leitung der Kindertagesein-
richtung unter Wahrung d&r datenschutzrecl'ftlichien Vörgiaben über den weitören Ver-
lauf der gem. §§4 und 5 gemeldeten Fälle.

(2) Diese werden im weiteren Verfahren gemeinsam ausgewertet, um eine Verbes-
serung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe zu erreietien.

§10
Inkrafttreten und Gültigkeit

(1) Diese Vereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Sie ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des
Kalenderjahres kündbar.
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(2) Die Vertragspartner verpflichten sich zur Überprüfung und ggf. Fortschreibung der
Vereinbarung unter Berücksichtigung der im Rahmen der Evaluation gewonnenen
Erkenntnisse. Gleiches gilt für den Fall gesetzlicher Änderungen in den dieser Ver"
einbarung zu Gründe liegenden §§ 8a und 72a SGB VIII.

(3) Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform,

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder wer-
den, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Ver-
trägspartner werden unwirksame oder nichtige Bestimmungen umdeuten oäer durch
rechtlich zulässige Bestimmungen ergänzen, die dem Zweck des Vertrages bei ver-
ständiger Würdigung der diesem zu Grunde liegenden gesetzlichen Regelungen der
§§8a und 72aSGB VIII sowie den Interessen beider Vertragspartner am nächsten
kommen. Für die Schließung von Regelungslücken gilt Gleiches entsprechend.

(5) Bei kirchlichen Trägern bedarf die Vereinbarung der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung.

Für den Träger der Einrichtung Für den Landkreis Kassel

f Kassel,

Ort und Datum Ort und Datum

(Siegel) (Siegel)

rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbjndljche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Untersclirift
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Anlage

Anlage zu § 2 Absatz 4 der Verejnbarung vom

Der Landkreis Kassel benennt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
als insoweit erfahrene Fachkräfte gemäß § 8a SGB VIII

Der Landkreis Kassel stellt sicher, dass die/ (eine der) nachfolgend aufgeführten
Fachkräfte während der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung erreichbar ist/ sind.

Träger: Diakonisches Werk Region Kassel

email:

Kinderschutz@dw-
rea i on-kassel.de

Fax:

Träger:

Anschrift:

Name der insoweit erfahrenen Fachkraft:

Telefon

E-Mail

Telefon,2

Träger;

AnsGhrift:

Name der insoweit erfahrenen Fachkraft:

Telefon

E-Mail

Telefon 2



Fachbereich Jugend
des Landkreises Kassel
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Anlage

Fachliche Standards zur gemein-
samen Nutzung von Räumen von
mehreren Tagespflegepersonen im
Landkreis Kassel - geNuTa

Beschlossen durch den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Kassel
am 06.11.2012



Fachbereich Jugend
Fachdienst Kindertagespflege
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„Fachliche Standards zur gemeinsamen Nutzung von Räumen
von mehreren Tagespflegepersonen im Landkreis Kassel -
geNuTätt

Präambel

Die Neuregelung des Hessischen- Kinder und Jugendhilfegesetzes (HKJGB) ermögliehtim
Berejch der Kindertagespflege seit dem 01. Januar 2007 eine gemeinsame Nutzung von
anderen geeigneten Räumen durch mehrere Tagespflegepersonen § 29 Abs. (7)
HKJGB.

Hessenweit wurden Empfehlungen für den Ausbau der gemejnsamen Nutzung von
Räumen erarbeitet und von den Jugendamtsleitern verabschiedet. Dabei müssen jedoch
auch regionale und strykturelle Gegebenheiten bedacht werden. Der Landkreis Kassel hat
sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen, und im Blick auf einen quantitativen und
qualitativen Ausbau fachliche Standards erarbeitet, die als Qrundlage für die gemeinsame
Nutzung von Räumen in der Kihdertagespflege gelten sollen.
Die „gemeinsame Nutzung von Räumen von mehreren Tagespflegepersonen" wird im
Landkreis Kassel als „geNuTa" bezeiGhnet, die sowohl in „anderen Räumen", als aucrt in
privatem Wohnraum stattfinden karin. „geA/üTä" bietet ein zusäitztiches, qualitatives
Angebot für Eltern und erweitert die bereits bestehende Betreuungslandschaftim Landkreis
Kassel.

Der Landkreis Kassel unterstützt Tagespflegepersonen in ihrem Wunsch, gemeinsam
Räume zu nutzen, unter den folgenden yöraussetzungen:

1. .Ergnyngskriterien

Das erweiterte Betreuungsängebot „geNüTä" kann von höchstens zwei qualifizierten
Tagespflegepersonen gemeinsam angeboten werden und bringt zusätzliche
Änforclerungskriterien im Hinbfick auf die Eignung mit sich,

Zwischen den TajgespflegepersOnen soll in allen vertraglichen und
organisatorischen Bereichen ein gleich berechtiQtes Verhältnis bestehen

• Bei gemeinsam genutzten Räumen soll ein Vertrag zwischen den beiden
Tagespflegepersonen über die Nutzung geschlossen werden (ggfs. Mjetvertrag,
Untermietvertrag, Nebenkosten etc.)
Die Tagespflegepersonen müssen über Erfahrungen in der Kinderbetreuung
verfügen. Mindestens eine Tagespflegeperson soll eine 3-jährige, durchgängige
Tätigkeit in der Kjnderbetreuung naGhweisen können, die nicht zu lange zurückliegt
(die Betreuung von eigenen Kindern ist hier nicht gemeint).

• Besondere Kompetenzen bzgl. der KooperationsbereitSchaft, der
Kommunikationsfahigkeit und der selbständigen Tätigkeitsincl erforderlich.
Der besondere Charakter der Kindertagespflege, Z.B. flexible Betreuungszeiten,
familjenähniiche und individuelle Betreuung, soll erhalten und vermittelt werden

t@?
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2. Eignungsfeststellung
\

Wer sich mit einer anderen Tageöpfiegeperson zusammensöhließen und gemeinsame
Räume nutzen möchte, wird vom Faclidienst Kindertagespflege und der zuständigen
Koflegin aus der regionalen Vermittlungsstelle Q/MS) zunächst über die entsprechenden
Anforderungen dieser Betreuungsform beraten.
Die Motivation der Interessierten und die Rahmenbedingungen für die anvisierte
gemeinsame Nutzung von Räumen wird in einem weiteren Gespräch erörtert.
Neben der formalen Überprüfung (Erlaubnis gern. § 43 SGB VIII), werden Vorstellungen
und Umsetzungsmöglichkeiten einer gemeinsamen Betreuung besprochen.
Die räumlichen Voraussetzungen werden durch eine Besichtigung der
Betreuungsräume durch den Fachdienst Kindertagespflege überprüft.
Das Betreuungsangebot und die pädagogischen Vorstellungen werden von den
Tagespflegepersonen gemeinsam erarbeitet und vor Beginn der Betreuung - in Form
eines schriftlichen pädagogischen Konzeptes - dern Fachdienst vorgelegt.

3. Fachliche VoraussefcEungen / Qualifikation

Tagespflegepersonen, die sich zusammenschließen, müssen vom Jugendamt anerkannt
sein. Jede Tagespflegeperson muss eine gesonderte Erlaubnis gem. § 43 SGB VIII, für
die gemeinsamen Betreuungsräume beantragen. Erst nach Erhalt der Erlaubnis darf die
Betreuung der TagesKinder beginnen.
Voraussetzung in der Kindertagespflege ist die pädagogische und vertragliche
Zuordnung des ejnzetnen Tageskindes zy einer Tagespflegeperson; §29 Abs. (7)
HKJGB, Dies setzt die Anwesenheit der Tagespflegeperson voraus, mit der dje Eltem des
Tägeskindes eine Betreuungsvereinbarung getroffen haben.
Eine der Tagespflegepersonen muss über ausreiGhende Erfahrungen in der
Kinderbetreuung verfügen; eine dreijährige, regelmäßige Betreuung von mehreren Kindern,
die zeitnah stattfand, ist wünschenswert,
Als Arbeitsgrundlage wird ein gemeinsames Pädagogisches Konzept von beiden
Tagespflegepersonen erstellt. Darin stellen sie sich, die Betreuungsräume und jhre
EKziehungs- und BiIdungszJele dar. Der Tagesablauf, die Eingewöhnungsphase und die
Zusammenarbeit mit den Eltern sollen aufgezeigt werden. Bei einer „geA/üTa" sind
Elternabende empfehlenswert.
Eine Vertretung für Urlaubszeiten oder im Krankhejfsfall ist vor Beginn der Betreuung zu
regeln. Die Vertretungsperson muss eine Erlaybnte zjur Kindertagespflege nachweisen,
oder In anderer Weise geeignet sein. Sie hat die Aufgabe, die entsprechenden Tageskinder
und deren Eltern, vor der Vertretung kennen zu lernen und regelmäßsig Kontakt zu den
Tageskindem zu halten. Eine vertragliche Regelung zwischen den betroffenen Parteien:
Eltern - Tagespflegeperson - Vertretungsperson, ist empfehlenswert.
Bei einer ^reA/üTa" verpflichten sich die beiden Tagespflegepersonen, nicht mehr als
8 Tageskinder gleichzeitig zu betreuen.
Eigene Kinder, die während der Betreuungszeit anwesend sind, werden auf die
Betreuungsplätze angerechnet.
Jede Tagespflegeperson darf maxjmal zwei Tageskinder im Alter unter 1 Jahr betreuen.
Die Tagespflegepersonen nehmen an Aufbauqualifizierungen (20 UE im Jahr) teil und
verpflichten sich, an den monatlichen, fachlich begleiteten, regionaleri Vernetzungstreffen
teilzunehmen.
Den Tagespflegepersonen wird empfohlen eine gemeinsame Betriebshaftpflicht-
versieherung abzuschließen.
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4. Räumliche VoraussefcEungen

Werden die Betreuungsräume in nicht privat genutztem Wohnraum eingerichtet, sind sje
ausschließTich für die Kinderbetreuung zu nutzen und müssen über einen separaten
Eingang verfügen.
Zwischen der Tagespflegeperson, die Eigentümer oder Mieter ist, und der anderen
Tagespflegeperson muss eine vertragliche Regelung hinsichtlich der Nutzung der Räume
erfolgen.
Mächten die beiden Tagespflegepersonen andere geeignete Räume für die
KJnclerbetreuung nutzen, muss der Eigentümer sein schriftliches Einverständnis dazu
geben.
Die Betreuungsräume müssen über ausreichend Platz verfügen, um den Bedürfnissen
von Kindern nach Bewegung und Rückzug zu entsprechen. Mindestens zwei Räume sind
für eine gemeinsame Betreuung notwendig, wobei einer der beiden Räume als
Bewegungs- und Spielraum (ca. 30qm) und der andere als Schlaf- und Ruheraum (ca.
20qm) dient. Ein Eingangsberejch mit Kindergarderobe soll vorhanden sein,
Beinhaltet die Betreuung ein Mittagsangebot, ist eine Küche mit einer entsprechenden
Ausstattung notwendig.
Der Essbereich soll ausreichend Platz für gemeinsame Mahlzeiten bieten und die
sanitären Anlagen sollen aItersentspreGhend ausgestattet sein. Jedes Tageskind hat
seine eigenen Utensilien zum Zähneputzen, Wäschen, Wickeln, Umziehen etc.; eine
Wickelkommode muss vorhanden sein.
Altersentsprechende, anregende Spielmaterialen, Kinderbücher sowie Kindermöbel
müssen vorhanden sein und für jedes Kind unter 3 Jahren ein eigener Schlafplatz.
Die Betreuungsräume sollen hell, freundlich und kjhdgerecht gestaltet sein und müssen
cfie SiGherheitsstandards der Urifatlkasse Hessen eFfütlen.
Die Tagespflegepersonen verpflichten sich, in den Betreuungsräumen nicht zu rauchen
und während der Betreuungszeiten auf Mßdienkonsum (z. B. Fernseher, CQmpüter,
Spielkonsoteny.ä,)2u verzichten.
Ein Telefonanschluss bzw. Mobiltelefpn und deren Erreichbarkeit muss gewährleistet sein.
Um Kincfem ihrem Bedürfnis nach Bewegung und Erleben im Freien entsprechen ^u
können, soll ein Garten mit Spielmöglichkeiten, ein nahegelegener Spielplatz o.a.
vorhanden sein.

5. Vermittlung, Beratung, Beglejtung

Das Betreuungsangebot wird von der regionalen Vermittlungsstelle in die
Vermittlungskartei gulgenommen und an suehende Eltem vermittelt.
Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf Beratung und können sich bei der
Ausgestaltung des TageSpflegeverhältnisses an die regionale Vermittlungsstelle wenden
(z. B. Betreuungsvereinbarung).
Zur SJGherung der Standards erfolgen in der Regel jährliche Hausbesuche durch den
Fachdienst Kindertagespflege und die regionale Vermittlungsstelle.

Diese fachlichen Standards sind am Tage nach der BesGhlussfassung dureh den
Jugendhilfeausschuss am Q7.11.2012 in Kraft getreten.

^ses^
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Anlage

Flyer Kindertagespflege
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Anlage

Insoweit erfahrene Fachkraft im
Landkreis Kassel (ISEF)

/•



Insoweit erfahrene Fachkraft (Kinderschutzfachkraft)
im Landkrejs Kassel

Im Landkreis Kassel ist ab dem 01.01.2019 das Diakonische Werk
Region Kassel für die Beratung zuständig.

Die Insoweit erfahrenen Fachkräfte sind ausschließlich per email
erreichbar:

Kinderschute@dw-region-kassel.de




